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1. Einleitung
1.1 Rechtlicher Hintergrund
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlich
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-
den. Bei der Erstellung des Umweltberichts ist die Anlage zum BauGB zu verwenden. Entsprechend
§ 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bauleitplan und unterliegt damit den glei-
chen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange). Er dient als Grundlage für die durchzuführende Umweltprüfung. Der
Umweltbericht und die eingegangenen Anregungen und Hinweise sind als Ergebnis der Umweltprüfung
in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen.

Da sowohl Flächennutzungspläne als auch Bebauungspläne einer Umweltprüfung bedürfen, wird auf
die Abschichtungsregelung verwiesen. Der § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB legt fest, dass die Umweltprüfung
im Bauleitplanverfahren, wenn und soweit eine Umweltprüfung bereits auf einer anderen Planungsstufe
durchgeführt wird oder ist, auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt
werden soll. Dabei ist es nicht maßgeblich, ob die Planungen auf den verschiedenen Ebenen der Pla-
nungshierarchie zeitlich nacheinander oder gegebenenfalls zeitgleich durchgeführt werden (z.B. Paral-
lelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Die Abschichtungsmöglichkeit beschränkt sich ferner nicht
darauf, dass eine Umweltprüfung auf der in der Planungshierarchie höherrangigen Planungsebene zur
Abschichtung der Umweltprüfung auf der nachgeordneten Planungsebene genutzt werden kann, son-
dern gilt auch umgekehrt. Der Umweltbericht des Bebauungsplans gilt daher auch für die Änderung des
Flächennutzungsplans.

Die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BNatSchG) not-
wendigen zusätzlichen Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß
§ 1a Abs. 3 und § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung nach § 1
Abs. 7 BauGB einzustellen sind, werden in den Umweltbericht integriert. Die vorliegenden Unterlagen
werden daher als Umweltbericht mit integriertem Landschaftspflegerischem Planungsbeitrag bezeich-
net.

1.2 Ziele und Inhalte der Planung
1.2.1 Ziele der Planung
In der Gemeinde Fernwald ist südlich des Ortsteils Steinbach im Bereich beidseits der Bundesautobahn
BAB 5 seitens der QAIR DEUTSCHLAND GMBH die Errichtung einer rd. 18,9 ha umfassenden Freiflächen-
Photovoltaikanlage im Außenbereich geplant. Zwar sind nach § 35 Abs. 1 Nr. 8b Baugesetzbuch
(BauGB) im Außenbereich Vorhaben grundsätzlich zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es der Nutzung solarer Strahlungsener-
gie auf einer Fläche längs von Autobahnen und in einer Entfernung zu diesen von bis zu 200 m dient.
Da der Bereich der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage jedoch beidseits über diese Entfernung
hinausgeht und demnach nur teilweise als sogenanntes privilegiertes Außenbereichsvorhaben gilt, ist
zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des geplanten Vorha-
bens ein Bebauungsplan aufzustellen. Aufgrund der bislang entgegenstehenden Darstellungen ist zu-
dem auch der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes teil-
räumlich entsprechend zu ändern. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Fernwald wird der Bereich
des Plangebietes bislang als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt.
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Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes gemäß § 11
Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ sowie die Siche-
rung der zugehörigen Erschließung und Freiflächen. Mit der Flächennutzungsplan-Änderung sollen auf
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung
der geplanten Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im Bereich des Plangebietes im Zuge
der Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark Steinbach“ geschaffen werden. Das Planziel der Än-
derung des Flächennutzungsplans ist die Darstellung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung
„Photovoltaik“ zulasten der bisherigen Darstellungen.

1.2.2 Standort, Art und Umfang des Vorhabens
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung Steinbach, Flur 10,
die Flurstücke 16, 19, 20, 21, 23, 24 sowie in der Gemarkung Steinbach, Flur 11, die Flurstücke 16
teilweise, 21, 22, 23, 24 teilweise, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 46, 47, 48, 50 teilweise und
55 teilweise. Der räumliche Geltungsbereich der Änderung des Flächennutzungsplanes entspricht dem
räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Solarpark Steinbach“.

Der Bereich des Plangebietes umfasst zwei Teilgeltungsbereiche beidseits der Bundesautobahn BAB 5.
Der östliche Teilgeltungsbereich wird im Wesentlichen durch die Wegeparzellen der angrenzenden Wirt-
schaftswege sowie im Westen zudem durch Gehölzflächen, die die Liegenschaften der hier ansässigen
Schützenvereinigung Steinbach Garbenteich e.V. umschließen, begrenzt. Nördlich sowie nordöstlich
des östlichen Teilgeltungsbereiches liegen ausgedehnte Waldflächen, südlich verlaufen Gehölzflächen
und westlich zunächst Grünflächen und etwas weiter die Gehölzflächen entlang des Straßenverlaufes
der Bundesautobahn BAB 5. Die Flächen des östlichen Teilgeltungsbereiches werden gegenwärtig in-
tensiv als Ackerflächen bewirtschaftet. Zudem verläuft mittig ein asphaltierter Wirtschaftsweg von Nord
nach Süd. Die Höhenlage des Teilgeltungsbereiches steigt überwiegend nach Norden an. Im Südwes-
ten liegt sie bei rd. 246 m ü.NN, im Südosten bei etwa 248 m ü.NN und erreicht im Norden circa 359 m
ü.NN. Nur nördlich der Liegenschaften der Schützenvereinigung fällt das Gelände leicht nach Nordwes-
ten ab. Der überwiegend nach Süden exponierte Teilgeltungsbereich bietet sich somit topografisch für
die Errichtung und wirtschaftliche Nutzung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage an.

Der westliche Teilgeltungsbereich wird im Norden, Westen und Osten vollständig und im Süden teil-
weise durch die Wegeparzellen der hier angrenzenden Wirtschaftswege begrenzt. Darüber hinaus gren-
zen im Süden eine Gehölzfläche sowie landwirtschaftlich genutzte Wirtschaftswiesen an den Teilgel-
tungsbereich an. Nördlich des Teilgeltungsbereiches befinden sich Waldflächen, östlich die Gehölzflä-
chen entlang des Straßenverlaufes der Bundesautobahn BAB 5 und südlich sowie westlich landwirt-
schaftlich genutzte Flächen. Der westliche Teilgeltungsbereich setzt sich zum überwiegenden Teil aus
landwirtschaftlich intensiv bewirtschaften Ackerflächen und einzelnen landwirtschaftlich genutzten
Grünlandflächen zusammen. Darüber hinaus umfasst er Teilabschnitte des asphaltierten Breiteweges
sowie unbefestigte Feldwege. Außerdem verlaufen die 110-kV-Bahnstromleitung der DB Energie
GmbH, die 110-kV-Hochspannungsfreileitung der Avacon Netz GmbH sowie die Ferngasleitung mit Be-
triebskabel der Open Grid Europe GmbH durch den östlichen Abschnitt des westlichen Teilgeltungsbe-
reiches. Die Höhenlage im westlichen Teilgeltungsbereich ist vergleichsweise bewegter. Westlich des
Breiteweges steigt das Gelände überwiegend nach Osten von rund 233 m ü.NN auf etwa 239 m ü.NN
an. Östlich des Breiteweges nimmt die Höhenlage nach Nordosten von circa 240 m ü.NN auf rund 250
m ü.NN zu.
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Abb. 1: Lage des Plangebietes (rot umrandet) im Luftbild (Quelle: NaturegViewer Hessen, Zugriffsdatum:
16.01.2026, eigene Bearbeitung)

Naturräumlich liegt das Plangebiet nach KLAUSING (1988) in der Untereinheit 349.2 „Gießener Landrü-
cken“ (Haupteinheit 349 „Vorderer Vogelsberg“).

1.2.3 Festsetzungen des Bebauungsplanes
Art der baulichen Nutzung

Der Bebauungsplan setzt für den Bereich der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage ein Sonstiges
Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ fest und bestimmt,
dass innerhalb des Sondergebietes folgende bauliche Anlagen und Nutzungen zulässig sind:

1. Freiflächen-Photovoltaikanlagen (Modultische mit Solarmodulen),

2. dem Nutzungszweck zugeordnete technische Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter oder Wechsel-
richterbänke sowie Transformatorenstationen) und sonstige Nebenanlagen (z.B. Einfriedungen und
Anlagen zum Brandschutz sowie Monitoring-Container),

3. Batteriespeicheranlagen im funktionalen Zusammenhang mit der Freiflächen-Photovoltaikanlage,

4. Zufahrten und Zuwegungen, Stellplätze, Fahrgassen, Baustraßen und Wartungsflächen auch im
Zusammenhang mit den östlich des Plangebietes vorgesehenen Standorten für Windenergieanla-
gen,

5. Temporäre Baustelleneinrichtungsflächen sowie Vormontage-, Lager- und Kranstellflächen auch im
Zusammenhang mit den östlich des Plangebietes vorgesehenen Standorten für Windenergieanla-
gen.
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Darüber hinaus wird aufgrund der Vorgaben und Anforderungen an eine bauliche und sonstige Nutzung
im Bereich der bestehenden Stromversorgungsfreileitungen festgesetzt, dass innerhalb der durch den
Schutzstreifen der 110-kV-Stromfreileitung (Bahnstromleitung) überlagerten Flächen des Sondergebie-
tes ausschließlich Freiflächen-Photovoltaikanlagen (Modultische mit Solarmodulen) zulässig sind. Zu-
dem müssen innerhalb der durch den Schutzstreifen der 110-kV-Stromfreileitung (Bahnstromleitung)
überlagerten Flächen des Sondergebietes die zulässigen Freiflächen-Photovoltaikanlagen (Modultische
mit Solarmodulen) bei maximalem Durchhang der Bahnstromleitung einen Abstand von mindestens
5,0 m zu den spannungsführenden Leiterseilen aufweisen.

Maß der baulichen Nutzung

Die einzelnen Solarmodule der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage werden ohne flächenhafte
Versiegelung errichtet und bleiben in ihrer Höhe begrenzt. Zudem sind die Grün- und Freiflächen zwi-
schen und unterhalb der einzelnen Solarmodule überwiegend als extensives Grünland zu entwickeln
und auch im Bereich von Zuwegungen wasserdurchlässig zu befestigen. Im Sinne der vorgenannten
Ausführungen könnte demnach innerhalb des Plangebietes auf eine Mitanrechnung bei der Grundflä-
chenzahl verzichtet werden. Da vorliegend jedoch von einer entsprechenden Mitrechnung ausgegangen
wird, setzt der Bebauungsplan für das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“
eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 als Höchstmaß fest. Die vergleichsweise hohe Grundflächenzahl
ergibt sich durch die Mitrechnung der von den Solarmodulen überdeckten Flächen. Die Größe der an-
zusetzenden Grundfläche, der durch die Solarmodule entstehenden Überdeckung des Baugrundstü-
ckes, ist nach deren Außenmaßen als senkrechte Projektion auf das Baugrundstück zu bestimmen.

Der Bebauungsplan setzt fest, dass die maximale Grundfläche für befestigte Zufahrten und Zuwegun-
gen, Stellplätze, Fahrgassen, Baustraßen und Wartungsflächen innerhalb des Sondergebietes insge-
samt 2.700 m2 beträgt. Für Transformatorenstationen ist eine maximale Grundfläche von insgesamt
60 m2 und für Batteriespeicheranlagen von insgesamt maximal 200 m2 zulässig; im Übrigen gilt für tech-
nische und sonstige Nebenanlagen eine maximale Grundfläche von insgesamt 30 m2. Mit der Festset-
zung kann demnach, auch vor dem Hintergrund der gewählten Festsetzung einer insgesamt hohen
Grundflächenzahl, das Maß der zulässigen tatsächlichen Versiegelung hinreichend begrenzt werden.

Der Bebauungsplan beinhaltet Festsetzungen zur maximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen inner-
halb des Sondergebietes, um somit auch die Höhenentwicklung der Photovoltaikanlage sowie der er-
gänzenden technischen und sonstigen Nebenanlagen eindeutig bestimmen zu können. Für die Modul-
tische wird daher eine maximale Höhe von 4,0 m über der natürlichen Geländeoberfläche festgesetzt.
Für technische und sonstige Nebenanlagen, mit Ausnahme von Einfriedungen, ist eine maximale Höhe
von 3,5 m über der natürlichen Geländeoberfläche zulässig. Für Antennen und Kameramasten gilt
hingegen eine maximale Höhe von 8,0 m über der natürlichen Geländeoberfläche. Der Mindestabstand
zwischen den Solarmodulen auf den Modultischen und der Geländeoberfläche beträgt zudem im Mittel
0,80 m, sodass sich das unter den Modultischen vorgesehene extensive Grünland entwickeln kann und
auch grundsätzlich eine Bewirtschaftung oder Beweidung möglich ist.

Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche

Eine Bauweise i.S.d. § 22 BauNVO wird nicht festgesetzt und ergibt sich abschließend aus der über-
baubaren Grundstücksfläche in Verbindung mit den Abstandsbestimmungen der Hessischen Bauord-
nung (HBO). Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch Baugrenzen, die im
Sondergebiet mit den Solarmodulen grundsätzlich nicht überschritten werden dürfen.
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Im Übrigen gilt, dass technische und sonstige Nebenanlagen, Zufahrten und Zuwegungen, Stellplätze,
Fahrgassen, Baustraßen und Wartungsflächen, temporäre Baustelleneinrichtungsflächen sowie Vor-
montage-, Lager- und Kranstellflächen innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen
zulässig sind. Der Bebauungsplan setzt jedoch fest, dass innerhalb der straßenrechtlichen Bauverbots-
zone sowie auch innerhalb des Schutzstreifens der 110-kV-Stromfreileitung (Bahnstromleitung) Stell-
plätze und Nebenanlagen i.S.d. §§ 12 und 14 BauNVO unzulässig sind.

Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

Auf der Grundlage der Ermächtigung des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO wurden bauordnungs-
rechtliche Gestaltungsvorschriften in den Bebauungsplan aufgenommen. Gegenstand ist die Gestaltung
und Ausführung von Einfriedungen. Einfriedungen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind insbeson-
dere zum Schutz vor Diebstahl und Vandalismus sowie aus versicherungstechnischen Gründen erfor-
derlich. Einfriedungen können insbesondere in der freien Feldflur allerdings auch unerwünschte Trenn-
wirkungen begründen. Solche das Landschaftsbild und die ökologische Durchlässigkeit beeinträchti-
gende Trennwirkungen sollen im Plangebiet reduziert werden, indem die Zulässigkeit von Einfriedungen
auf den erforderlichen Umfang beschränkt wird. Der Bebauungsplan setzt daher fest, dass ausschließ-
lich offene Einfriedungen, z.B. aus Drahtgeflecht oder Stabgitter, einschließlich Übersteigschutz bis zu
einer Höhe von maximal 2,5 m über der natürlichen Geländeoberfläche zulässig sind. Ein Mindestbo-
denabstand von 0,15 m ist zu gewährleisten, sodass die Durchlässigkeit für wildlebende Kleintiere
weiterhin gewährleistet werden kann. Mauern sowie Mauer- und Betonsockel sind unzulässig, um den
angestrebten offenen Charakter zu wahren. Punktfundamente sind nur ausnahmsweise zulässig,
wenn die Bodenbeschaffenheit dies im Einzelfall erfordert.

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Im östlichen Abschnitt des westlichen Teilgeltungsbereichs verlaufen eine 110-kV-Bahnstromleitung der
DB Energie GmbH, eine 110-kV-Hochspannungsfreileitung der Avacon Netz GmbH sowie eine Fern-
gasleitung mit Betriebskabel der Open Grid Europe GmbH inklusive ihrer jeweiligen Schutzstreifen. In-
nerhalb der Schutzstreifenbereiche der bestehenden Versorgungsanlagen werden durch die entspre-
chenden Versorgungsträger differenzierte Vorgaben hinsichtlich der Zulässigkeit baulicher Anlagen for-
muliert. Hierbei werden Bereiche definiert, die entweder grundsätzlich von baulichen Anlagen freizuhal-
ten sind oder deren Bebauung nur unter Einhaltung von einschränkenden Voraussetzungen möglich ist.

Der Bebauungsplan setzt für den entsprechenden Bereich, der von baulichen Anlagen freizuhalten ist,
eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft mit dem Entwicklungsziel Extensivgrünland fest, die durch eine zweischürige Mahd oder Be-
weidung als Extensivgrünland zu entwickeln ist. Für die Neuanlage des Grünlands ist regionaltypisches
Saatgut zu verwenden oder eine Mahdgutübertragung mit einer Ausbringung von samenhaltigem, fri-
schem Aufwuchs oder Heu von einer geeigneten Spenderfläche anzuwenden. Die Festsetzung dient
der Sicherung der Freihaltung der Flächen sowie der naturschutzfachlichen Aufwertung und Stärkung
ihrer ökologischen Funktionen.

Eingriffsminimierende und grünordnerische Festsetzungen

Grundsätzlich geht mit der vorliegenden Bauleitplanung ein Eingriff in den Naturhaushalt sowie den
Boden- und Wasserhaushalt einher. Durch verschiedene Festsetzungen im Bebauungsplan kann dieser
Eingriff jedoch minimiert und einem entsprechenden Ausgleich zugeführt werden.
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Vor diesem Hintergrund sowie zur Vermeidung von weitergehenden Versiegelungen setzt der Bebau-
ungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB eingriffsminimierend fest, dass Zufahrten und Zuwegungen,
Stellplätze, Fahrgassen, Baustraßen und Wartungsflächen, temporäre Baustelleneinrichtungsflächen
sowie Vormontage-, Lager- und Kranstellflächen in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen sind.
Darüber hinaus sind die Modultische für die Solarmodule, mit Ausnahme von Einzel-, Punkt- und Kö-
cherfundamenten, ohne eine flächenhafte Versiegelung des Bodens innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen zu errichten. Zudem sind mindestens 70 % der Flächen innerhalb des Sonderge-
bietes, insbesondere unterhalb der Solarmodule, durch eine zweischürige Mahd oder angepasste Be-
weidung als extensives Grünland zu entwickeln. Für die Neuanlage des Grünlands auf bislang als
Acker genutzten Flächen ist regionaltypisches Saatgut zu verwenden oder eine Mahdgutübertragung
mit einer Ausbringung von samenhaltigem, frischem Aufwuchs oder Heu von einer geeigneten Spen-
derfläche durchzuführen. Die übrigen Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für eine andere zuläs-
sige Verwendung benötigt werden, als Grünflächen anzulegen und zu pflegen. Schließlich beinhaltet
der Bebauungsplan Festsetzungen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen. Demnach sind die im nördlichen Bereich des östlichen Teilgeltungsbereiches zum Erhalt fest-
gesetzte Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu er-
halten. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass für die Außenbeleuchtung ausschließlich Leuchtmittel mit einer
Farbtemperatur von maximal 2.700 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zu verwenden sind. Licht soll nur
dann eingeschaltet sein, wenn es benötigt wird und ist außerhalb der Nutzungszeit zu dimmen oder
abzuschalten. Künstliches Licht darf nur dorthin strahlen, wo es unbedingt nötig ist. Zur Vermeidung
ungerichteter Abstrahlung sind daher vollabgeschirmte Leuchten einzusetzen, die nur unterhalb der
Horizontalen abstrahlen und die im installierten Zustand kein Licht horizontal oder nach oben abstrah-
len. Im Übrigen wird auf die einschlägigen Regelungen des § 35 Hessisches Gesetz zum Schutz der
Natur und zur Pflege der Landschaft (Hessisches Naturschutzgesetz – HeNatG) verwiesen.

1.3 Berücksichtigung der Umweltbelange bei der Planaufstellung
1.3.1 Flächenbedarf und sparsamer Umgang mit Grund und Boden
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden;
dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen
die Möglichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen,
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen
auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte
Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Diese Grundsätze sind nach § 1 Abs. 7
BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen.

Für die geplante Errichtung einer rd. 18,9 ha großen Freiflächen-Photovoltaikanlage stehen im Innen-
bereich keine hinreichend großen, zusammenhängenden Flächen zur Verfügung, zumal es sich bei
Freiflächen-Photovoltaikanlagen um Anlagen handelt, die aufgrund ihrer Größe regelmäßig im Außen-
bereich zu errichten sind. Zudem befinden sich im Gebiet der Gemeinde Fernwald in diesem Umfang
keine freien Baugrundstücke innerhalb von Gewerbegebieten.
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Um die künftige Nutzungsaufteilung zu dokumentieren und bewerten zu können, wird für das Plangebiet
eine Flächenbilanz aufgestellt:

Geltungsbereich des Bebauungsplans 207.440 m2

Westlicher Teilgeltungsbereich des Bebauungsplans 129.266 m2

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
„Photovoltaik“

110.403 m2

Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung
„Wirtschaftsweg“

1.020 m2

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem
Entwicklungsziel „Extensivgrünland“

17.843 m²

Östlicher Teilgeltungsbereich des Bebauungsplans 78.174 m2

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
„Photovoltaik“

78.174 m²

1.3.2 Einschlägige Fachgesetze und -pläne sowie deren Ziele des Umweltschutzes
Regionalplan Mittelhessen 2010

Der Bereich des Plangebietes ist im derzeit rechtsgültigen Regionalplan Mittelhessen 2010 als „Vor-
ranggebiet für Landwirtschaft“ sowie überlagernd als „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“ festgelegt.
Hinzu kommt die raumordnerische Festlegung einer „Rohrfernleitung, Bestand“ und einer „Hochspan-
nungsleitung, Bestand“ im Bereich westlich der Bundesautobahn sowie die teilweise Überlagerung
durch ein im Teilregionalplan Energie Mittelhessen 2016/2020 festgelegtes „Vorranggebiet zur Nut-
zung der Windenergie“ im östlichen Bereich des Plangebietes.

Im Hinblick auf die geplante Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung
„Photovoltaik“ ist vor dem Hintergrund der maßgeblichen und im Rahmen der Bauleitplanung beachtli-
chen Ziele der Raumordnung, nach Vorabstimmung mit der Oberen Landesplanungsbehörde beim Re-
gierungspräsidium Gießen, die Durchführung eines raumordnerischen Zielabweichungsverfahrens er-
forderlich, um die Bauleitplanung in Einklang mit den Zielen der Raumordnung des Regionalplanes Mit-
telhessen 2010 sowie des Teilregionalplanes Energie Mittelhessen 2016/2020 zu bringen. Die Gemein-
devertretung der Gemeinde Fernwald hat daher bereits in ihrer Sitzung am 13.05.2025 die entspre-
chende Beantragung der Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens sowie der Zulassung einer
Abweichung von den Zielen des Regionalplanes Mittelhessen 2010 sowie des Teilregionalplanes Ener-
gie Mittelhessen beschlossen.

Vorbereitende Bauleitplanung

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Fernwald stellt für den gesamten Bereich des Plangebietes
bislang „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem
Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, stehen die geplanten Festsetzungen des vorliegenden Be-
bauungsplanes den Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes zunächst entgegen.
Die erforderliche teilräumliche Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1
BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes.
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Mit der Flächennutzungsplan-Änderung sollen demnach auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung der geplanten Errichtung einer Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage im Bereich des Plangebietes im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Be-
bauungsplanes geschaffen werden. Das Planziel der Änderung des Flächennutzungsplans ist die
Darstellung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ zulasten der bisherigen
Darstellungen.

1.3.3 Art und Menge sowie Vermeidung von Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütte-
rungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie Verursachung von Belästigungen

Immissionsschutz

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-
chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen
einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne
des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkun-
gen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige
schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeit-
gebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfind-
liche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Mit der geplan-
ten Zuordnung der Gebietstypen zueinander bzw. der Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes mit
der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ im Kontext der im Umfeld vorhandenen Nutzungen, Freiflächen
und Verkehrsanlagen kann dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen werden. Immis-
sionsschutzrechtliche Konflikte sind vorliegend nicht zu erwarten, da nicht von einer Beeinflussung
schutzbedürftiger Nutzungen oder technischer Einrichtungen im Umfeld auszugehen ist.

1.3.4 Art, Menge und sachgerechter Umgang mit erzeugten Abfällen und Abwässern
Abfälle

Die im Bereich des Plangebiets anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

Abwässer

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden Festsetzungen getroffen, die dazu beitragen, die
Versiegelung von zu befestigenden Flächen zu minimieren, etwa durch die Vorschriften zur wasser-
durchlässigen Befestigung von Zufahrten und Zuwegungen, Stellplätzen, Fahrgassen, Baustraßen und
Wartungsflächen, durch die Festsetzungen, dass im Sondergebiet die Modultische für die Solarmodule,
mit Ausnahme von Einzel-, Punkt- und Köcherfundamenten, ohne eine flächenhafte Versiegelung des
Bodens innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten und mindestens 70 % der Flächen
innerhalb des Sondergebietes, insbesondere unterhalb der Solarmodule, durch eine zweischürige Mahd
oder angepasste Beweidung als extensives Grünland zu entwickeln sind. Eine flächenhafte Versiege-
lung des Bodens unterhalb oder im näheren Umfeld der Modultische ist nicht vorgesehen; der Versie-
gelungsgrad wird durch eine Aufständerung der Solarmodule auf ein Minimum reduziert.
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1.3.5 Eingesetzte Techniken und Stoffe
Für die Umsetzung des Bebauungsplans werden voraussichtlich nur allgemein häufig verwendete Tech-
niken und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt.

2. Beschreibung und Bewertung des Bestandes und voraussichtliche Umweltauswirkungen
einschließlich der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

2.1 Boden und Fläche
Gemäß § 1 BBodSchG und § 1 HAltBodSchG sind die Funktionen des Bodens, u.a. durch Vermeidung
von schädlichen Beeinträchtigungen, nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Zur dauerhaften
Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 und
2 BNatSchG seine prägenden biologischen Funktionen, die Stoff- und Energieflüsse sowie landschaft-
lichen Strukturen zu schützen. Die Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt
erfüllen können. Nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren oder, soweit eine Entsie-
gelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen.

Bestandsbeschreibung

Hinsichtlich der Bodenhauptgruppe sind die Böden innerhalb des Plangebietes überwiegend den „Bö-
den aus solifluidalen Sedimenten“ sowie der Bodeneinheit „Regosole über Fersiallit mit Braunerden
über Fersiallit“ zuzuordnen. Im südöstlichen Bereich des westlichen Teilgeltungsbereiches und im süd-
lichen Bereich des östlichen Teilgeltungsbereiches des Plangebietes werden die Böden als „Böden aus
solifluidalen Sedimenten“ mit der Bodeneinheit „Braunerden mit Pseudogley-Braunerden“ sowie als „Bö-
den aus kolluvialen Sedimenten“ mit der Bodeneinheit „Pseudogley-Kolluvisole mit Gley-Kolluvisolen
und Kolluvisolen“ dargestellt. Die Bodenart innerhalb des westlichen Teilgeltungsbereichs des Plange-
bietes wird im westlichen und im südöstlichen Bereich mit Lehm angegeben. Im zentralen und nordöst-
lichen Bereich mit Ton und schwerem Lehm. Die Böden innerhalb des östlichen Teilgeltungsbereiches
werden im südlichen und östlichen Bereich mit Lehm angegeben. Der zentrale sowie nördliche Bereich
werden mit Ton und schwerem Lehm und kleinflächig mit sandigem Lehm und lehmigem Sand beschrie-
ben. Als Grundlage für Planungsbelange aggregiert die Bodenfunktionsbewertung (HLNUG 2022, Bo-
denViewer Hessen) verschiedene Bodenfunktionen (Lebensraum, Ertragspotenzial, Feldkapazität, Nit-
ratrückhalt) zu einer Gesamtbewertung. Im Plangebiet sind diese größtenteils als gering bis mittel ein-
gestuft. Der südöstliche Bereich des westlichen Teilgeltungsbereiches des Plangebietes weist eine
hohe Bodenfunktionsbewertung auf (Abb. 2). Die Böden innerhalb des Plangebiets werden insgesamt
mit einem mittleren bis hohen sowie kleinflächig sehr hohen Ertragspotenzial, einer geringen bis mittle-
ren Feldkapazität sowie einem geringen bis mittleren Nitratrückhaltevermögen bewertet. Die Acker-
/Grünlandzahl wird im westlichen Teilgeltungsbereich des Plangebietes mit Werten > 35 bis <= 75 und
im östlichen Teilgeltungsbereich mit Werten > 35 bis <= 65 angegeben.

Bodenempfindlichkeit

Die Bodenfunktionen sind generell empfindlich gegenüber Bodenversiegelung, -auf- oder -abtrag sowie
-vermischung. In Hinblick auf die Erosionsanfälligkeit der Böden wurde der K-Faktor als Maß für die
Bodenerodierbarkeit für die Bewertung herangezogen. Gemäß K-Faktor weist der westliche Teilgel-
tungsbereich des Plangebietes im überwiegenden Teil eine mittlere Erosionsanfälligkeit von >0,2 bis
0,3 auf. Lediglich Teilbereiche im Südosten sowie im Nordwesten weisen mit einem K-Faktor von >0,4
bis 0,5 eine sehr hohe Erosionsanfälligkeit auf.
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Im östlichen Teilgeltungsbereich wird für die Böden im Norden mit einem K-Faktor von >0,2 bis 0,3 eine
mittlere Erosionsanfälligkeit und für die Böden im Süden mit einem K-Faktor von >0,4 bis 0,5 eine sehr
hohe Erosionsanfälligkeit angegeben.

Gemäß Bodenerosionsatlas bestehen für die überwiegenden Bodenbereiche des westlichen Teilgel-
tungsbereiches des Plangebietes eine hohe bis sehr hohe natürliche Erosionsgefährdung. Kleinere Teil-
bereiche im Nordwesten, im Zentrum sowie im Nordosten werden mit einer geringen bis mittleren Ero-
sionsgefährdung und ein kleiner Teilbereich im Südosten mit einer extrem hohen Erosionsgefährdung
angegeben. Im östlichen Teilgeltungsbereich des Plangebietes besteht im Süden eine hohe bis extrem
hohe und im Norden eine geringe bis hohe natürliche Erosionsgefährdung.

Abb. 2: Bewertung auf Grundlage der Bodenfunktionsbewertung innerhalb des Plangebietes (rot umrandet) so-
wie der Umgebung (Quelle: BodenViewer Hessen, Zugriff: 16.01.2026, eigene Bearbeitung).

Bodenentwicklungsprognose

Bei Nichtdurchführung des Bauvorhabens bleiben die bestehenden Bodenfunktionen voraussichtlich
erhalten und werden sich je nach Intensivierung oder Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung
verschlechtern bzw. verbessern. Bei Einhaltung der „guten fachlichen Praxis“ in der Landwirtschaft ist
nicht mit übermäßigen Erosionserscheinungen innerhalb des Plangebietes zu rechnen.

Bei Durchführung der Planung bleiben die derzeit überwiegend unversiegelten Flächen innerhalb des
Plangebietes auch weiterhin ohne nennenswerte Versiegelungen. Die andauernden Eingriffe in den Bo-
den beschränken sich hier auf die punktuell in den Boden gerammten Metallprofile für Solarmodule.
Bereiche mit tatsächlichen Bodenversiegelungen bzw. Bodenbefestigungen beschränken sich, ausge-
hend von vergleichbaren Anlagen, auf voraussichtlich maximal 5 % der Gesamtfläche des Sonderge-
bietes. Eine flächenhafte Versiegelung des Bodens unterhalb oder im näheren Umfeld der Modultische
ist nicht vorgesehen. Es ist hervorzuheben, dass mindestens 70 % der Flächen innerhalb des Sonder-
gebietes, insbesondere unterhalb der Solarmodule, durch eine zweischürige Mahd oder angepasste
Beweidung als extensives Grünland zu entwickeln sind.
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Versiegelungen sind zudem in begrenztem Umfang für befestigte Zufahrten und Zuwegungen, Stell-
plätze, Fahrgassen, Baustraßen und Wartungsflächen, Transformatorenstationen, Batteriespeicheran-
lagen und technische und sonstige Nebenanlagen sowie temporäre Baustelleneinrichtungsflächen zu-
lässig. In Bereichen, die von Neuversiegelung betroffen sind, gehen Bodenfunktionen (Lebensraum für
Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, Funktion des Bodens im Wasserhaushalt, Archiv der Natur- und
Kulturlandschaft etc.) verloren.

Abb. 3: Natürliche Erosionsgefährdung gemäß Erosionsatlas, Plangebiet: schwarz umrandet (Quelle: BodenVie-
wer Hessen, Zugriff: 16.01.2026, eigene Bearbeitung).

Altlasten und Bodenbelastungen

Altablagerungen, Altstandorte, Verdachtsflächen, altlastverdächtige Flächen, Altlasten und Flächen mit
sonstigen schädlichen Bodenveränderungen innerhalb des Plangebietes sind zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht bekannt. Werden bei der Durchführung von Erdarbeiten jedoch Bodenverunreinigungen
oder sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt aus-
gehen kann, sind umgehend die zuständigen Behörden zu informieren.

Baugrund

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine Informationen vor.

Kampfmittel

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine Informationen vor.
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Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

Der Bebauungsplan umfasst Festsetzungen und sonstige Hinweise, die dazu beitragen, die Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Boden zu minimieren:

 Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ sind durch eine zweischürige Mahd oder
Beweidung als Extensivgrünland zu entwickeln. Für die Neuanlage des Grünlands ist regionaltypi-
sches Saatgut zu verwenden oder eine Mahdgutübertragung mit einer Ausbringung von samenhal-
tigem, frischem Aufwuchs oder Heu von einer geeigneten Spenderfläche anzuwenden.

 Zufahrten und Zuwegungen, Stellplätze, Fahrgassen, Baustraßen und Wartungsflächen, temporäre
Baustelleneinrichtungsflächen sowie Vormontage-, Lager- und Kranstellflächen sind in wasser-
durchlässiger Bauweise herzustellen.

 Die Modultische für die Solarmodule sind, mit Ausnahme von Einzel-, Punkt- und Köcherfundamen-
ten, ohne eine flächenhafte Versiegelung des Bodens innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zu errichten.

 Mindestens 70 % der Flächen innerhalb des Sondergebietes sind, insbesondere unterhalb der So-
larmodule, durch eine zweischürige Mahd oder angepasste Beweidung als extensives Grünland zu
entwickeln. Für die Neuanlage des Grünlands auf bislang als Acker genutzten Flächen ist regional-
typisches Saatgut zu verwenden oder eine Mahdgutübertragung mit einer Ausbringung von samen-
haltigem, frischem Aufwuchs oder Heu von einer geeigneten Spenderfläche durchzuführen. Die üb-
rigen Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt wer-
den, als Grünflächen anzulegen und zu pflegen.

 Zum Erhalt festgesetzte Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen sind fachgerecht zu pfle-
gen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

 Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen an-
deren Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist gemäß § 202 BauGB in nutzbarem
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

 Bei der Planung und Durchführung sind die fachlichen Anforderungen insbesondere der DIN-Vor-
schriften DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, DIN 18915
„Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ und DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit –
Verwertung von Bodenmaterial“ zu beachten.

Nachfolgend werden verschiedene Empfehlungen zum vorsorgenden Bodenschutz aufgeführt, die
nachfolgend als Hinweise für die Planungsebenen der Bauausführung und Erschließungsplanung vom
Bauherrn/Vorhabenträger zu beachten sind:

1. Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung (zum Beispiel Schutz des Mutterbo-
dens nach § 202 Baugesetzbuch); von stark belasteten / befahrenen Bereichen ist zuvor der
Oberboden abzutragen.

2. Vermeidung von Bodenverdichtungen (Aufrechterhaltung eines durchgängigen Porensystems
bis in den Unterboden, hohes Infiltrationsvermögen) - bei verdichtungsempfindlichen Böden
(Feuchte) und Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des Bodens
so gering wie möglich zu erfolgen, d.h. gegebenenfalls der Einsatz von Baggermatten / breiten
Rädern / Kettenlaufwerken etc. und die Berücksichtigung der Witterung beim Befahren von Bö-
den  -siehe Tab. 4-1, Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflä-
chen -HMUKLV, Stand März 2017“.
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3. Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und Lagerflächen nach Möglichkeit im Be-
reich bereits verdichteter bzw. versiegelter Böden (gegebenenfalls Verwendung von Geotextil,
Tragschotter).

4. Ausweisung von Bodenschutz- / Tabuflächen bzw. Festsetzungen nicht überbaubarer Grund-
stücksflächen.

5. Wo logistisch möglich, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, zum Beispiel durch
Absperrung mit Bauzäunen oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflächen - bodenscho-
nende Einrichtung und Rückbau.

6. Vermeidung von Fremdzufluss (zum Beispiel zufließendes Wasser von Wegen) der gegebe-
nenfalls vom Hang herabkommende Niederschlag ist (zum Beispiel durch Entwässerungsgra-
ben an der hangaufwärts gelegenen Seite des Grundstückes) während der Bauphase um das
unbegrünte Grundstück herumzuleiten, Anlegen von Rückhalteeinrichtungen und Retentions-
flächen.

7. Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz.

8. Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731).

9. Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen; die Höhe der Boden-Mieten darf 2
m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterboden) nicht übersteigen. Die Bodenmieten dürfen nicht be-
fahren werden und sind bei mehrmonatiger Standzeit zu profilieren (gegebenenfalls Verwen-
dung von Geotextil, Erosionsschutzmatte), gezielt zu begrünen und regelmäßig zu kontrollieren.

10. Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs am Ein-
griffsort (Ober- und Unterboden separat ausbauen, lagern und in der ursprünglichen Reihen-
folge wieder einbauen).

11. Angaben zu Ort und Qualität der Verfüllmaterialien.

12. Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d.h. verdichteter Boden ist nach Abschluss der
Bauarbeiten und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung).
Danach darf der Boden nicht mehr befahren werden.

13. Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Gefügestabili-
tät, hohe Wasserspeicherfähigkeit, positive Effekte auf Bodenorganismen).

14. Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht kann die Arbeitshilfe „Rekultivierung von
Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV Stand März 2017“ hilfsweise herange-
zogen werden.

Eingriffsbewertung

Durch die Umsetzung der Planung gehen neben kleinflächigen Grünlandbeständen überwiegend Acker-
flächen verloren, die einen geringen bis mittleren sowie kleinflächig hohen Bodenfunktionserfüllungs-
grad und ein mittleres bis hohes sowie kleinflächig ein sehr hohes Ertragspotenzial aufweisen. Teilweise
ist der Boden mit einer Acker-/Grünlandzahl von > 60 bis <= 75 als besonders ertragreich anzusprechen
und für die Landwirtschaft von Bedeutung. Die Acker- und Grünlandzahlen im Bereich des Plangebietes
bewegen sich jedoch mit einem Anteil von rund 57,4 % für den überwiegenden Teil der Flächen im
Bereich von > 39 bis <= 49 EMZ (Ertragsmesszahl) sowie mit einem Anteil von 42,6 % für den geringe-
ren Teil der Flächen im Bereich > 50 bis <= 71 EMZ. Das flächengewichtete Mittel der Flächen im Be-
reich des Plangebietes liegt bei rund 50 EMZ. Die landwirtschaftliche Nutzung ist nach Errichtung des
Solarparks weiterhin partiell (Grünland) möglich.
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Die andauernden Eingriffe in den Boden beschränken sich bei Umsetzung der Planung auf die punktuell
in den Boden gerammten Metallprofile für Solarmodule sowie für die zulässigen Nebenanlagen. Berei-
che mit tatsächlichen Bodenversiegelungen bzw. Bodenbefestigungen beschränken sich, ausgehend
von vergleichbaren Anlagen, auf voraussichtlich maximal 5 % der Gesamtfläche des Sondergebietes.
Versiegelungen sind zudem in begrenztem Umfang für befestigte Zufahrten und Zuwegungen, Stell-
plätze, Fahrgassen, Baustraßen und Wartungsflächen (insgesamt 2.700 m²), Transformatorenstationen
(60 m²), Batteriespeicheranlagen (200 m²) und technische und sonstige Nebenanlagen (30 m²) sowie
temporäre Baustelleneinrichtungsflächen zulässig. Bauzeitliche Beeinträchtigungen, wie beispielsweise
das Befahren der Flächen und das Anlegen von Kabelschächten, sind voraussichtlich von kurzer bis
mittlerer Beeinträchtigungsdauer. Im Verhältnis beschränken sich die dauerhaften Eingriffe in den Bo-
den auf einen geringen Anteil im Vergleich zur Gesamtgröße des Plangebietes. Da Bodenverdichtung
sowie Auftrag/Überdeckung durch die Vorgaben der Modulbefestigung ohne flächenhafte Bodenversie-
gelung auf ein geringes Maß reduziert werden und lediglich kleinflächige Versiegelungen vorgesehen
sind, sind die Eingriffswirkungen auf das Schutzgut Boden insgesamt als gering anzunehmen.

Mit Durchführung der Planung kommt es aus Sicht des Schutzguts Boden zu einer Aufwertung der im
Plangebiet vorhandenen intensiv genutzten Ackerflächen durch Umnutzung zu einem Solarpark mit
Grünlandentwicklung. Weitere positive Auswirkungen auf den Boden ergeben sich durch die Nutzungs-
extensivierung der bisher (mäßig) intensiv genutzten Grünlandbestände. Durch den Erhalt bestehender
Gehölze sowie die Dauerbegrünung auf mindestens 70 % der Flächen innerhalb des Sondergebietes,
insbesondere unterhalb der Solarmodule, sowie im auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrün-
land“ sowie kann die Erosionsgefahr verringert werden.

2.2 Wasser
Bestandsbeschreibung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes weist keine Quellen oder quelligen Bereiche auf. Innerhalb
des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer; die Planung berührt keine gesetzlichen
Gewässerrandstreifen mit entsprechenden Vorgaben. In rd. 170 m südwestlich des Plangebietes ver-
läuft der Gewässerverlauf Lückenbach, dessen Struktur gemäß WRRL-Viewer im Gesamten als sehr
stark verändert bewertet wird. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt weder inner-
halb noch angrenzend an ein Trinkwasserschutzgebiet oder Heilquellenschutzgebiet. Die nächstgele-
genen festgesetzten Trinkwasserschutzgebiete „TB I Steinbach“ sowie „TB II Steinbach“ jeweils mit der
Schutzzone III befinden sich in rd. 1,7 km nördlicher Entfernung sowie das festgesetzte Trinkwasser-
schutzgebiet „WSG Flachbrunnen Albach“ mit der Schutzzone III in rd. 1,8 km nordöstlicher Entfernung
zum Plangebiet.

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

Der Bebauungsplan umfasst Festsetzungen, die bereits für das Schutzgut Boden im Kapitel 2.1 genannt
wurden und für das Schutzgut Wasser ebenfalls zutreffen.

Der Bebauungsplan ermöglicht die Errichtung und Nutzung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage und
somit zumindest punktuell auch eine entsprechende Versiegelung innerhalb des Plangebietes. Der Be-
bauungsplan enthält jedoch Festsetzungen, die dazu beitragen, die Versiegelung von zu befestigenden
Flächen zu minimieren und setzt fest, dass die Modultische für die Solarmodule, mit Ausnahme von
Einzel-, Punkt- und Köcherfundamenten, ohne eine flächenhafte Versiegelung des Bodens innerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten und die Freiflächen innerhalb des Sondergebietes
als extensives Grünland zu entwickeln sind.
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Insofern werden Maßnahmen getroffen, die der Verringerung der Grundwasserneubildung entgegen-
wirken. Weiterhin wird die maximale Grundfläche für zusätzliche Versiegelungen durch Zufahrten und
Zuwegungen, Stellplätze, Fahrgassen, Baustraßen und Wartungsflächen, Transformatorenstationen,
Batteriespeicheranlagen und sonstige Nebenanlagen durch den Bebauungsplan begrenzt. Durch die im
Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen zur wasserdurchlässigen Befestigung von Zufahrten und
Zuwegungen, Stellplätzen, Fahrgassen, Baustraßen und Wartungsflächen, temporären Baustellenein-
richtungsflächen sowie Vormontage-, Lager- und Kranstellflächen wird zudem sichergestellt, dass das
auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser versickern kann. Die Festsetzungen dienen somit
auch dem Schutz des Grundwassers.

Eingriffsbewertung

Das Plangebiet liegt nicht in einem ausgewiesenen Heilquellen- oder Trinkwasserschutzgebiet und tan-
giert zudem weder Überschwemmungs- noch Abflussgebiete. Das Plangebiet weist keine Quellen oder
quelligen Bereiche auf. Zudem sind keine Oberflächengewässer vorhanden.

Die Flächen des Plangebietes werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt und tragen zur Grund-
wasserneubildung bei. Es kann von einem weitgehend funktionsfähigen Wasserhaushalt ausgegangen
werden. Durch das Vorhaben kommt es im Plangebiet zu einer geringfügigen Bodenbeeinträchtigung,
insbesondere bei der Aufstellung der PV-Anlage sowie der weiteren zulässigen Versiegelungen in Form
von Zufahrten und Zuwegungen, Stellplätze, Fahrgassen, Baustraßen und Wartungsflächen, Transfor-
matorenstationen, Batteriespeicheranlagen und sonstige Nebenanlagen. Zufahrten und Zuwegungen,
Stellplätzen, Fahrgassen, Baustraßen und Wartungsflächen, temporären Baustelleneinrichtungsflächen
sowie Vormontage-, Lager- und Kranstellflächen sind wasserdurchlässig zu befestigen.

Zudem wird festgelegt die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ sowie mindestens 70 % der
Flächen innerhalb des Sondergebietes, insbesondere unterhalb der Solarmodule, durch eine zweischü-
rige Mahd oder angepasste Beweidung als extensives Grünland zu entwickeln sind. Die geplante Dau-
erbegrünung der PV-Flächen trägt dazu bei, den Oberflächenabfluss zu verlangsamen und die Boden-
erosion zu mindern. Durch die extensive Nutzung können zudem mögliche Nährstoff- und Pestizidein-
träge in das Grundwasser reduziert werden. Die Vegetation stabilisiert den Boden und wirkt der Bildung
von Fließpfaden entgegen.

Da bei Umsetzung des Vorhabens lediglich begrenzte Neuversiegelungen innerhalb des Plangebietes
zulässig sind, ist mit keinen wesentlichen Einschränkungen des Wasserhaushaltes zu rechnen. Bei der
Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen birgt das Vorhaben insgesamt ein geringes Konfliktpoten-
zial gegenüber dem Schutzgut Wasser.

2.3 Luft, Klima und Folgen des Klimawandels
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Ziff. 7 BauGB die Auswirkungen auf die
Schutzgüter „Luft“ und „Klima“ zu berücksichtigen. Zudem sind bei Bauleitplänen Maßnahmen anzu-
wenden, die dem Klimawandel entgegenwirken sowie die der Anpassung an den Klimawandel dienen
(§ 1a Abs. 5 BauGB).
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Bewertungsmethoden

Die nachfolgende Klimabewertung erfolgte in Anlehnung an den „Handlungsleitfaden zur kommunalen
Klimaanpassung in Hessen – Hitze und Gesundheit“ (HLNUG – Fachzentrum Klimawandel und Anpas-
sung 2019). Hierbei wurde der Fokus auf die Bewertung von klimatischen Belastungs- und Ausgleichs-
räumen und auf die Bewertung von Entstehungsflächen für Kalt- und Frischluft sowie deren Abfluss-
bahnen gelegt. Die Herangehensweise zur Beurteilung dieser Klimaelemente wurde anhand der Topo-
grafie, der vorhandenen Bebauungsstrukturen, der Flächennutzungen und der daraus abgeleiteten „Kli-
matope“ im Planungsraum durchgeführt.

Bestandsaufnahme

Klima und Luft

Als klimatische Belastungsräume zählen vor allem die durch Wärme und Luftschadstoffe belasteten
Siedlungsflächen, die sich im vorliegenden Falle in westlicher Richtung vom Plangebiet befinden. Ein
hoher Versieglungs- bzw. Bebauungsgrad führt tagsüber zu starker Aufheizung und nachts zur Ausbil-
dung von deutlichen „Wärmeinsel“ bei durchschnittlich geringer Luftfeuchte. Klimatische Belastungs-
räume im Umfeld des Plangebietes stellen die umliegenden Siedlungsflächen von Gabenteich dar.

Klimatische Ausgleichsflächen weisen einen extremen Tages- und Jahresgang der Temperatur und
Feuchte sowie geringe Windströmungsveränderungen auf. Sie wirken den durch Wärme und Luftschad-
stoffen belasteten Siedlungsflächen durch Kalt- und Frischluftproduktion und -zufuhr entgegen. Kaltluft
entsteht in erster Linie auf Freiflächen (z.B. Acker, Grünland, gehölzarme Parkanalagen), wenn in der
Nacht die abkühlende Erdoberfläche ihrerseits die darüber liegenden bodennahen Luftschichten ab-
kühlt. Der Abfluss der Kaltluftbahnen folgt im Groben der Geländeneigung entsprechend von den Höhen
ins Tal. Die Acker- und Grünlandflächen des Plangebietes sind, wie alle gehölzarmen Offenlandberei-
che, von starken Temperaturschwankungen geprägt, die sich an heißen Sommertagen in einer starken
Erwärmung der oberen Bodenschichten ausdrücken, vor allem in Strahlungsnächten, aber auch zur
Produktion von Kaltluft führen. Das Plangebiet selbst, die umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen, sowie die nördlich und östlich des Plangebietes liegenden Waldflächen, stellen große und zusam-
menhängende klimatische Ausgleichsflächen dar. Durch die gegebene Topografie fließt die Kaltluft von
Norden nach Süden bzw. Osten nach Westen ab. Nur nördlich der Liegenschaften der Schützenverei-
nigung (im Norden des östlichen Teilgeltungsbereiches des Plangebietes) fließt die Kaltluft topografisch
bedingt nach Nordwesten ab.

Starkregen

Die Starkregen-Hinweiskarte für Hessen (HLNUG) vermittelt eine erste Übersicht der Gefährdungslage
bei Starkregen. Sie soll Kommunen dabei unterstützen, ihre eigene Situation besser einschätzen zu
können. Die Karte basiert auf Beobachtungen von Niederschlag, Topografie und Versiegelungsgrad.
Die Starkregen-Hinweiskarte basiert auf einem Starkregen-Index. In den Starkregen-Index fließen die
folgenden Parameter ein:

 Starkregen: Anzahl der Starkregen-Ereignisse bei 15 und 60 Minuten Andauer (basierend auf Ra-
darniederschlagsdaten des Deutschen Wetterdienstes von 2001 bis 2016).

 Versiegelung: Urbane Gebietskulisse - Anteil der versiegelten Fläche pro 1 km² Rasterzelle (ba-
sierend auf ALKIS Landnutzungs- sowie ATKIS Ortslagendaten).

 Überflutung: Überflutungsgefährdeter Flächenanteil der urbanen Gebietskulisse – Auftreten und
Größe von Senken und Abflussbahnen.
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Zusätzlich ist die Vulnerabilität (kritische Infrastrukturen, Bevölkerungsdichte und Erosionsgefahr) ent-
halten. Der Vulnerabilitäts-Index (umrandete Rasterzellen in den Karten) ergibt sich aus Standortfakto-
ren, die räumlich variierende Schadenspotenziale, Sachwerte oder Infrastrukturen (z.B. Krankenhäuser)
einbeziehen. Folgende Informationen gehen in den Index ein:

 Bevölkerungsdichte der gesamten Gemeindefläche (Einwohner pro km²)
 Anzahl Krankenhäuser pro km²
 Anzahl industrieller und gewerblicher Anlagen mit Gefahrstoffeinsatz pro km²
 Bodenerosionsgefahr im Bereich hydrologischer Einzugsgebiete, die in urbane Räume entwäs-

sern

Für die Gemeinde Fernwald besteht in der Gemarkung Steinbach für den westlichen Teilgeltungsbe-
reich des Plangebietes größtenteils eine erhöhte und für den östlichen Teilgeltungsbereich eine erhöhte
(im westlichen Randbereich) bis überwiegend hohe Starkregengefahr. Der Vulnerabilitäts-Index wird als
nicht erhöht bewertet.

Abb. 4: Starkregen-Hinweiskarte innerhalb des Plangebietes (schwarz umrandet) sowie im Umfeld (Quelle:
StarkregenViewer Hessen, Zugriff: 16.01.2026, eigene Bearbeitung).

Fließpfade

Gemäß der Fließpfadkarte werden die Flächen des westlichen Teilgeltungsbereiches als Ackerland,
überwiegend „wenig gefährdet“ bei einer durchschnittlichen Hangneigung von 4-5 % sowie „mäßig ge-
fährdet“ bei einer durchschnittlichen Hangneigung von 5 % im Bereich unmittelbar westlich der Gehölz-
flächen, eingestuft. Die Flächen des östlichen Teilgeltungsbereiches werden als Ackerland, durchge-
hend „mäßig gefährdet“ bei einer bei einer durchschnittlichen Hangneigung von 5-6 %, eingestuft. Im
westlichen Teilgeltungsbereich werden im westlichen Bereich Fließpfade mit einer Pufferzone von 10 m
zu jeder Seite dargestellt. Die Fließpfade beginnen innerhalb bzw. angrenzend an den Teilgeltungsbe-
reich, vereinigen sich und fließen in nordwestliche Richtung außerhalb des Plangebietes ab. Ein weite-
rer Fließpfad wird im südöstlichen Bereich des westlichen Teilgeltungsbereiches dargestellt. Auch die-
ser beginnt innerhalb des Plangebietes und fließt in südwestlicher Richtung ab.
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Im östlichen Teilgeltungsbereich wird im westlichen sowie im östlichen Bereich jeweils ein Fließpfad mit
einer Pufferzone von 10 m zu jeder Seite dargestellt. Der westlich gelegene Fließpfad beginnt innerhalb
des Plangebietes und fließt in westlicher Richtung ab. Der östlich gelegene Fließpfad beginnt am nörd-
lichen Rand des Plangebietes und fließt in südlicher Richtung ab. Es besteht insgesamt ein gewisses
Gefährdungspotential, dass es im Falle von Starkregenereignissen im Bereich der Fließpfade zu grö-
ßeren Abflussmengen in Verbindung mit Erosionserscheinungen kommen kann.

Aufgrund der Topografie verlaufen kaum bis keine Oberflächenabflüsse von außen in das Plangebiet.
Die Oberflächenabflüsse werden folglich überwiegend von dem in das Plangebiet fallenden Nieder-
schlag gespeist. Im Rahmen der Bestandskartierungen vor konnten Ort keine übermäßigen Anzeichen
von Erosion oder Bodenabtrag festgestellt werden.

Abb. 5: Fließpfade im Plangebiet (schwarz umrandet) (Quelle: Starkregen Viewer Hessen, Zugriff: 16.01.2026,
eigene Bearbeitung).
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Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

Der Bebauungsplan beinhaltet diesbezüglich Festsetzungen, die bereits für das Schutzgut Boden im
Kapitel 2.1 sowie für das Schutzgut Wasser im Kapitel 2.2 genannt wurden und für das Schutzgut Luft,
Klima und Folgen des Klimawandels ebenfalls zutreffen. Die im Bebauungsplan festgelegten Festset-
zungen, wie z.B. die Begrenzung der zulässigen Versiegelung sowie die extensive Bewirtschaftung der
Flächen unterhalb der Module sowie im Bereich der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ sowie
der Erhalt von Gehölzen wirken eingriffsminimierend aus (höhere Infiltrationsrate, höhere Oberflächen-
rauigkeit gegenüber dem bisherigen Intensivacker) und tragen zur Reduzierung der Erosionsgefahr bei.

Eingriffsbewertung

Die kleinklimatischen Auswirkungen des Vorhabens werden sich bei Durchführung der Planung vor al-
lem auf das Plangebiet selbst konzentrieren. Je nach Modulbauweise können sich die Modul-Oberflä-
chen auf ca. 50-60°C erhitzen. Demnach kann mit einer gewissen Erwärmung der Luftschichten über
den Modulen gerechnet werden. Jedoch ist, aufgrund der minimalen Erwärmung der Moduloberflächen,
ein erheblicher Einfluss auf das Mikroklima wie bei einer städtebaulichen Entwicklung nicht zu erwarten.
Andererseits zeigten Temperaturmessungen in Solarparks auch, dass sich die bodennahen Luftschich-
ten tagsüber teilweise geringer erwärmen als bei Offenlandbereichen, da die Überdeckungseffekte der
Module eine Erwärmung verhindern. Nachts weisen die überstellten Bereiche jedoch im Durchschnitt
leicht erhöhte Temperaturen der bodennahen Luftschichten auf (POWROCZNIK 2005). Somit sind in den
direkt unter den Modulen gelegenen Freiflächen lediglich kleinräumige Änderungen der klimatisch be-
dingten Habitateigenschaften für Tiere und Pflanzen zu erwarten. Positiv auf die klimatischen Gegeben-
heiten wirkt sich die Entwicklung und Erhaltung der Grünlandflächen und die Festsetzung der extensi-
ven Nutzung aus. Aufgrund der aufgeständerten Bauweise der Module kann der Kaltluftstrom ungehin-
dert weiter abfließen. Weiterhin sind in der Umgebung des Plangebiets weitere ausgedehnte Freiflächen
vorhanden, die zur Kaltluftentstehung beitragen. Eine erhebliche Beeinträchtigung klimatischer Funkti-
onen im Bereich und im Umfeld des Plangebietes ist insgesamt nicht zu erwarten.

Die geplante Bebauung und Nutzung wird voraussichtlich keine besonderen, für die Luftqualität ent-
sprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge haben, sodass die Planung zu keinen erhebli-
chen Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden bestmöglichen Luftqualität
führen wird.

Insgesamt wird das Gefährdungspotenzial, dass es zu Erosionen in Folge großer Wassermassen oder
zu einer Überflutung der Flächen im Plangebiet oder angrenzender Flächen kommt, tendenziell als ge-
ring eingeschätzt. Ein gewissen Gefährdungspotential von Bodenabtrag bei entsprechenden Regener-
eignissen kann jedoch nicht in Gänze ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Planung erfolgt durch
die Module selbst keine Bodenversiegelung, was zur Beeinträchtigung der Regenwasserinfiltration füh-
ren würde. Vielmehr verhindern die Module, dass das anfallende Niederschlagswasser direkt auf den
Boden trifft. Das Niederschlagswasser läuft zunächst an den Modulen hinab und gelangt über die Tropf-
kanten auf den Boden. Zumal unter den Modulen ausreichend Flächen für eine gleichmäßige Verteilung
des Regenwassers und eine natürliche Versickerung zur Verfügung stehen. Zur Vermeidung von Rinn-
bildungen im Bereich der Tropfkanten besteht im Vollzug des Bebauungsplanes zudem die Möglichkeit
der Vorsehung von ausreichend Lücken zwischen den Modulen (Schaffung zusätzlicher Tropfkanten)
und Berücksichtigung ausreichend Abständen zwischen den Modulreihen. Hierdurch kann Bodenerosi-
onen entgegengewirkt werden.
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Darüber hinaus wirken die im Bebauungsplan festgelegten Festsetzungen, wie z.B. die Begrenzung der
zulässigen Versiegelung sowie die Grünlandanlage und extensive Bewirtschaftung der Flächen unter-
halb sowie zwischen den Modulen eingriffsminimierend (höhere Infiltrationsrate, höhere Oberflächen-
rauigkeit gegenüber dem bisherigen Intensivacker) und tragen somit zur Reduzierung der Erosionsge-
fahr bei. Eine Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels ist derzeit
nicht offensichtlich erkennbar.

2.4 Pflanzen, Biotop- und Nutzungstypen
Bestandsbeschreibung

Zur Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen des Plangebietes erfolgte im Juni und August 2025 je
eine Geländebegehung. Die Erhebungsergebnisse werden nachfolgend beschrieben und sind in der
Bestandskarte (Anlage 1) kartographisch dargestellt. Auch im Rahmen der artenschutzrechtlichen Be-
wertung des geplanten Vorhabens durch die BIOPLAN MARBURG GMBH erfolgten Bestandserfassungen
der Biotoptypen in den Jahren 2023 und 2025, denen überwiegend entsprochen werden kann.

Der Bereich des Plangebietes umfasst zwei Teilgeltungsbereiche beidseits der Bundesautobahn BAB 5.
Der westliche Teilgeltungsbereich setzt sich zum überwiegenden Teil aus intensiv genutzten Ackerflä-
chen mit Ackerrandstreifen und einzelnen (mäßig) intensiv genutzten Grünlandflächen zusammen. Dar-
über hinaus umfasst er Teilabschnitte des asphaltierten Breiteweges sowie unbefestigte Feldwege. Au-
ßerdem verlaufen die 110-kV-Bahnstromleitung der DB Energie GmbH, die 110-kV-Hochspannungs-
freileitung der Avacon Netz GmbH sowie die Ferngasleitung mit Betriebskabel der Open Grid Europe
GmbH durch den östlichen Abschnitt des westlichen Teilgeltungsbereiches. Der westliche Teilgeltungs-
bereich wird im Norden, Westen und Osten vollständig und im Süden teilweise durch die Wegeparzellen
der hier angrenzenden Wirtschaftswege begrenzt. Darüber hinaus grenzen im Süden eine Gehölzfläche
sowie Grünland an den Teilgeltungsbereich an. Nördlich des Teilgeltungsbereiches befinden sich Wald-
flächen, östlich die Gehölzflächen entlang des Straßenverlaufes der Bundesautobahn BAB 5 und süd-
lich sowie westlich landwirtschaftlich genutzte Flächen.

Die Flächen des östlichen Teilgeltungsbereiches bestehen fast vollständig aus intensiv genutzten
Ackerflächen mit Ackerrandstreifen. Im nördlichen Randbereich findet sich zudem ein kleiner Gehölz-
bestand aus Hecken und Gebüschen frischer Standorte sowie einer kleineren Baumgruppe. Zudem
verläuft mittig ein asphaltierter Wirtschaftsweg von Nord nach Süd. Der östliche Teilgeltungsbereich
wird durch die Wegeparzellen der angrenzenden Wirtschaftswege sowie im Westen zudem durch Ge-
hölzflächen, die die Liegenschaften der hier ansässigen Schützenvereinigung Steinbach Garbenteich
e.V. umschließen, begrenzt. Nördlich sowie nordöstlich liegen ausgedehnte Waldflächen, südlich ver-
laufen Gehölzflächen und westlich zunächst Grünflächen und etwas weiter die Gehölzflächen entlang
des Straßenverlaufes der Bundesautobahn BAB 5.
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Abb. 6: Breiteweg mit angrenzenden Intensiväckern und
Ackerrandstreifen im Westen des westlichen Teilgel-
tungsbereiches. Blickrichtung nach Südwesten (Auf-
nahme 06/2025).

Abb. 7: Frischwiese mäßiger Nutzungsintensität im
westlichen Teilgeltungsbereich (Aufnahme 06/2025).

Abb. 8: Ackerfläche mit angrenzendem Feldweg sowie
Blick auf die im Plangebiet vorhandenen Strommasten.
Blickrichtung nach Nordosten (Aufnahme 06/2025).

Abb. 9: Westlich an den Feldweg angrenzend befindet
sich ein außerhalb des Plangebiet liegendes Feldge-
hölz. Blick nach Nordosten (Aufnahme 06/2025).

Abb. 10: Wirtschaftswiese im Südosten des westlichen
Teilgeltungsbereiches (Aufnahme 06/2025).

Abb. 11: Ackerfläche mit Randstreifen im Norden des
westlichen Teilgeltungsbereiches mit angrenzendem
Feldweg und Laubwald außerhalb des Plangebietes
(Aufnahme 06/2025).
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Abb. 12: Ackerfläche mit Randstreifen im östlichen Teil-
geltungsbereich des Plangebietes sowie angrenzender
Wirtschaftsweg und Grünlandfläche außerhalb des Plan-
gebietes. Blick nach Nordosten (Aufnahme 06/2025).

Abb. 13: Hecken frischer Standorte im nördlichen Be-
reich des östlichen Teilgeltungsbereiches (Aufnahme
06/2025).

Abb. 14: Baumgruppe im nördlichen Bereich des östli-
chen Teilgeltungsbereiches (Aufnahme 06/2025).

Abb. 15: Ackerflächen mit Randstreifen und zwischen-
liegendem Wirtschaftsweg im östlichen Teilgeltungsbe-
reich (Aufnahme 06/2025).

Die Ackerflächen innerhalb des Plangebietes stellen sich überwiegend als intensiv genutzte Äcker
(Raps, Gerste, Weizen, Roggen) mit typischer wenig wertgebender Ackerbegleitflora dar. Lediglich im
östlichen Teilgeltungsbereich finden sich bereichsweise gehäufte Vorkommen der wertgebenden, in
Hessen regional auf der Vorwarnliste geführten Art Anchusa arvensis (Acker-Ochsenzunge) im Bereich
der Ackerränder. Nachfolgende Ackerbegleitkräuter wurden im Bereich der intensiv genutzten Äcker
erfasst:
Anchusa arvensis Acker-Ochsenzunge (östlicher Teilgeltungsbereich)
Capsella bursa-pastoris Gewöhnliches Hirtentäschel
Centaurea cyanus Kornblume
Convolvulus arvensis Ackerwinde
Geranium dissectum Schlitzblättriger Storchschnabel
Matricaria chamomilla Echte Kamille
Myosotis arvensis Ackervergissmeinnicht
Papaver rhoeas Klatsch-Mohn
Thlaspi arvense Acker-Hellerkraut
Veronica persica Persischer Ehrenpreis
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Die Ackerrandstreifen innerhalb des Plangebietes können als artenarme Säume frischer Standorte ohne
nennenswerte Ackerwildkräuter bezeichnet werden. Lediglich im östlichen Teilgeltungsbereich des
Plangebietes finden sich innerhalb der Säume bereichsweise Vorkommen der in Hessen regional auf
der Vorwarnliste geführte Art Anchusa arvensis (Acker-Ochsenzunge). Aufgrund einer grundsätzlich
ähnlichen Zusammensetzung der Ackerrandstreifen innerhalb der beiden Teilgeltungsbereiche werden
die innerhalb der Säume angesprochenen Arten nachfolgend zusammengefasst:
Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz
Anchusa arvensis Acker-Ochsenzunge (östlicher Teilgeltungsbereich)
Arrhenatherum elatius Gewöhnlicher Glatthafer
Bromus tectorum Dach-Trespe
Capsella bursa-pastoris Gewöhnliches Hirtentäschel
Convolvulus arvensis Acker-Winde
Euphorbia helioscopia Sonnenwend-Wolfsmilch
Gallium mollugo agg. Wiesen-Labkraut
Geranium molle Weicher Storchschnabel
Matricaria chamomilla Echte Kamille
Myosotis arvensis Acker-Vergissmeinnicht
Papaver rhoeas Klatsch-Mohn
Plantago lanceolata Spitz-Wegerich
Plantago major Breit-Wegerich
Raphanus raphanistrum Hederich
Rosa spec. Rosengewächs
Silene latifolia subsp. alba Weiße Lichtnelke
Tanacetum vulgare Rainfarn
Trifolium repens Weiß-Klee
Tripleurospermum inodorum Geruchlose Kamille
Urtica dioica Große Brennnessel
Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis

Das Grünland im Zentrum des westlichen Teilgeltungsbereiches zeichnet sich durch einen hohen Anteil
an Obergräsern, jedoch auch durch bereichsweise vorkommende Magerkeitszeiger sowie Vorkommen
von Arten der Glatthaferwiesen aus. Die Fläche wird als Frischwiese mäßiger Nutzungsintensität ein-
gestuft. Nachfolgende Pflanzenarten wurden hier erfasst:

Achillea millefolium Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe

Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz

Arrhenatherum elatius Gewöhnlicher Glatthafer

Calystegia sepium Gewöhnliche Zaunwinde

Campanula rotundifolia Rundblättrige Glockenblume

Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume

Chenopodium album Weißer Gänsefuß

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel

Cynosurus cristatus Wiesen-Kammgras (vereinzelt)

Dactylis glomerata Gewöhnliches Knäuelgras

Daucus carota Wilde Möhre

Galium mollugo agg. Wiesen-Labkraut

Holcus lanatus Wolliges Honiggras

Knautia arvensis Acker-Witwenblume
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Lathyrus pratensis Wiesen-Platterbse

Lolium perenne Deutsches Weidelgras

Phleum pratense Wiesen-Lieschgras

Poa trivialis Gewöhnliches Rispengras

Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß

Rumex crispus Krauser Ampfer

Silene flos-cuculi Kuckucks- Lichtnelke (einzelne Exemplare)

Trifolium pratense Rot-Klee

Trisetum flavescens Gewöhnlicher Goldhafer

Urtica dioica Große Brennnessel (randlich)

Vicia sepium Zaun-Wicke

Das im Südosten des westlichen Teilgeltungsbereiches befindliche Grünland wird durch Obergräser wie
Dactylis glomerata (Wiesen-Knaulgras) dominiert. Zum Zeitpunkt der Kartierung im Jahr 2025 konnten
nur wenige krautige Pflanzen erfasst werden. In den östlich angrenzenden Saumbereichen außerhalb
des Plangebietes konnten vereinzelt Vorkommen der als invasiv eingestuften Art Lupinus polyphyllus
(Vielblättrige Lupine) erfasst werden Nachfolgende Pflanzen wurden auf der als Wirtschaftsgrünland
eingestuften Fläche angesprochen:

Achillea millefolium Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe
Arrhenatherum elatius Gewöhnlicher Glatthafer
Calystegia sepium Gewöhnliche Zaunwinde
Campanula rapunculus Rapunzel-Glockenblume (vereinzelt)
Cirsium arvense Acker-Kratzdistel
Cirsium vulgare Gewöhnliche Kratzdistel
Dactylis glomerata Gewöhnliches Knäuelgras
Leucanthemum ircutianum Wiesen-Margerite (vereinzelt)
Medicago sativa Luzerne
Rumex crispus Krauser Ampfer
Silene latifolia subsp. alba Weiße Lichtnelke
Vicia hirsuta Rauhaarige Wicke

Die unbefestigten Feldwege innerhalb des Plangebietes weisen die nachfolgenden Pflanzenarten auf:

Achillea millefolium Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe
Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz
Bromus hordeaceus Weiche Trespe
Capsella bursa-pastoris Gewöhnliches Hirtentäschel
Cirsium arvense Acker-Kratzdistel
Dactylis glomerata Gewöhnliches Knäuelgras
Galium mollugo agg. Wiesen-Labkraut
Geranium molle Weicher Storchschnabel
Lolium perenne Deutsches Weidelgras
Plantago lanceolata Spitz-Wegerich
Poa annua Einjähriges Rispengras
Sisymbrium officinale Weg-Rauke
Stellaria media Gewöhnliche Vogelmiere
Taraxacum sect. Ruderalia Gewöhnlicher Löwenzahn
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Trifolium repens Weiß-Klee
Tripleurospermum inodorum Geruchlose Kamille
Urtica dioica Große Brennnessel

Im Norden des östlichen Teilgeltungsbereiches findet sich ein kleiner Teilbereich mit Hecken und Ge-
büschen frischer Standorte sowie einer kleinflächigen Baumgruppe, die aus einer mehrstämmigen Rot-
buche (Fagus sylvatica) sowie Weißdorn (Crataegus spec.) und Gewöhnlicher Kiefer (Pinus sylvestris)
besteht. Nachfolgende Gehölze wurden im Norden des östlichen Teilgeltungsbereiches aufgenommen:

Acer platanoides Spitz-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Crataegus spec Weißdorn
Fagus sylvatica Rotbuche
Galium aparine Kletten-Labkraut
Geum urbanum Echte Nelkenwurz
Pinus sylvestris Gewöhnliche Kiefer
Poa nemoralis Hain-Rispengras
Prunus spinosa Schlehe
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Eingriffsbewertung

Das Plangebiet weist derzeit vorwiegend Biotoptypen geringer (Ackerfläche intensiver Nutzungsinten-
sität, vollversiegelte Wirtschaftswege)), mittlerer (unbefestigte, bewachsene Feldwege, artenarme Weg-
säume frischer Standorte, Grünland) bis leicht erhöhter (Gehölze) ökologischer Wertigkeit auf. Eine er-
höhte floristische Bedeutung fällt Teilen der Randbereiche der Äcker sowie der Ackerrandstreifen im
östlichen Teilgeltungsbereich zu, in denen Vorkommen der wertgebenden Ackerwildkrautart Anchusa
arvensis (Acker-Ochsenzunge) erfasst wurden.

Die Errichtung eines Solarparks führt zur vollständigen Überplanung der derzeit vorhandenen Biotopty-
pen. Die Bereiche unter bzw. zwischen den geplanten Solarmodulen sind als extensives Grünland zu
entwickeln. Durch die Anlage von Extensivgrünland erhöht sich die ökologische Wertigkeit der Gesamt-
fläche. Die Hecken und Gebüsche frischer Standorte sowie die kleinflächige Baumgruppe im Norden
des östlichen Teilgeltungsbereiches des Plangebietes werden zum Erhalt festgesetzt.

Das geplante Vorhaben weist in der Zusammenschau daher ein geringes bis mittleres Konfliktpotential
gegenüber den vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen auf. Langfristig kann sogar von einem positi-
ven Aspekt des Solarparks auf die Artenvielfalt ausgegangen werden, da innerhalb der derzeit intensiv
genutzten, artenarmen Ackerflächen die Anlage von extensiv genutzten Grünlandflächen vorgesehen
ist. Zudem kann die Extensivierung der bisher (mäßig) intensiv genutzten Grünlandbestände ebenfalls
positive Auswirkungen auf die Artenvielfalt haben.

Der Bereich des Plangebietes ist im derzeit rechtsgültigen Regionalplan Mittelhessen 2010 als „Vor-
ranggebiet Regionaler Grünzug“ festgelegt. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Extensivierung
der Fläche eine Vielzahl der Funktionen regionaler Grünzüge unterstützt und verstärkt, darunter bei-
spielsweise die Stärkung der Biodiversität. Auf Biodiversität ausgerichtete Solarparks können insbeson-
dere die Insektenvielfalt stark erhöhen, was als Nahrungsgrundlage für Vögel und weitere Artengruppen
dienen kann. Überdies befindet sich der Bereich des Plangebietes in einem sowohl durch die Autobahn,
die Freileitungen und den geplanten Windpark im Bereich „Am Höhlerberg“ baulich stark vorgeprägten
Bereich des Freiraums.
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Die Schaffung zusätzlicher Trennwirkungen bzw. eine weitere Zerschneidung des Freiraumes ist daher
im Zuge der vorliegenden Planung aufgrund der bestehenden baulichen Prägung und Vorbelastung
nicht erkennbar.

2.5 Tiere und artenschutzrechtliche Belange
Die Beurteilung von artenschutzrechtlichen Belangen wird unter Berücksichtigung des Leitfadens für die
artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen durchgeführt. Maßgeblich für die Belange des Artenschutzes
sind die Vorgaben des § 44 ff. Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in Verbindung mit den Vorga-
ben der FFH-Richtlinie (FFH-RL) sowie der Vogelschutzrichtlinie (VRL). Die in § 44 Abs. 1 BNatSchG
genannten Verbote gelten grundsätzlich für alle besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten sowie
weiterhin für alle streng geschützten Tierarten (inkl. der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) und
alle europäischen Vogelarten. In Planungs- und Zulassungsvorhaben gelten jedoch die Verbote des §
44 Abs. 1 BNatSchG nur für die nach BNatSchG streng geschützten Arten sowie für europäische Vo-
gelarten mit ungünstigem Erhaltungszustand. Arten mit besonderem Schutz nach BNatSchG sind dem-
nach ausgenommen. Für diese übrigen Tier- und Pflanzenarten gilt jedoch, dass sie im Rahmen der
Eingriffsregelung gegebenenfalls mit besonderem Gewicht in der Abwägung zu berücksichtigen sind.

Die Artenschutzvorschriften des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind einzuhalten. Sollten
im Baugenehmigungsverfahren oder bei der Durchführung von Baumaßnahmen besonders oder streng
geschützte Arten im Sinne von § 44 BNatSchG angetroffen werden, sind diese aufzunehmen und ist im
Baugenehmigungsverfahren und während der Baumaßnahme eine Ausnahmegenehmigung bei der zu-
ständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. Eine Nichtbeachtung kann gemäß § 71a BNatSchG ei-
nen Straftatbestand darstellen. Die Beachtung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG gilt dem-
nach auch bei der nachfolgenden konkreten Planumsetzung. Der Vorhabenträger bzw. Bauherr muss
dem Erfordernis des Artenschutzes auch hier entsprechend Rechnung tragen.

Grundsätzlich weist das Plangebiet aufgrund der vorhandenen Strukturen und Nutzung potenziell ge-
eignete Habitate für Vögel, Fledermäuse und Tagfalter auf. Dahingehend wurden von der BIOPLAN MAR-

BURG GMBH im Jahr 2025 innerhalb der Monate März bis Juli Erfassungen der genannten Tierarten
vorgenommen. Die Ergebnisse werden in einem eigenständigen Ergebnisbericht sowie einem Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag der BIOPLAN MARBURG GMBH zusammengefasst, die der Begründung als
Anlagen beigefügt sind. Als Grundlage für die artenschutzrechtliche Bewertung des geplanten Vorha-
bens erfolgte im Jahr 2025 eine Kartierung für Brutvögel, Fledermäuse und Tagfalter. Im nachfolgenden
werden die Ergebnisse der Erfassungen sowie der Artenschutzprüfung zusammengefasst bzw. zitiert.
Tiefergehende Informationen sind dem Ergebnisbericht sowie der Artenschutzprüfung der BIOPLAN MAR-

BURG GMBH (01/2026a+b) zu entnehmen.

Vögel
Das festgestellte Artenspektrum der Brutvögel ist insgesamt als durchschnittlich einzustufen und ist
charakteristisch für eine wenig strukturreiche Agrarlandschaft. Die landwirtschaftlich intensiv genutzten
Flächen werden nur von wenigen Arten als Brutplatz genutzt (Feldlerche, Dorngrasmücke und Wiesen-
schafstelze). Das Rebhuhn wurde nur in der weiteren Umgebung nachgewiesen. Weitere Arten brüten
in den Feldgehölzen, die von den untersuchten Ackerflächen eingeschlossen werden. Diese brüten
zwar außerhalb des Untersuchungsgebietes, doch auch die landwirtschaftlich genutzten Flächen dürf-
ten gelegentlich zur Nahrungssuche aufgesucht werden. Hinweise auf das Vorkommen von besonders
störungssensiblen Arten innerhalb der Grenzen des Untersuchungsgebietes ergaben sich nicht. Die
Flächen haben somit nur eine untergeordnete avifaunistische Bedeutung.
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Da die Flächenversiegelung insgesamt nur gering ausfällt, kommt es nicht zu einem vollständigen Funk-
tionsverlust im Bereich der geplanten PV-Anlage. Für Vogelarten, die lediglich als Nahrungsgäste im
Untersuchungsgebiet festgestellt wurden, ist keine Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben zu prog-
nostizieren, da sie die Flächen im PV-Park weiter nutzen können und umliegend zudem Ausweichhabi-
tate vorhanden sind.

Im Eingriffsbereich wurden bis auf die Feldlerche keine Fortpflanzungsstätten von Vögeln festgestellt.
Der Verlust von Eiern, Jungvögeln oder brütenden Altvögeln durch das Vorhaben wird durch eine Bau-
zeitenregelung (Maßnahme V1) ausgeschlossen. Zudem besteht durch das Vorhaben keine Verlet-
zungsgefahr für fliegende Tiere.

Durch die Nähe der Bautätigkeiten zu Brutplätzen von Vögeln in den angrenzenden Heckenstrukturen,
ist eine geringfügige Störung während einer Brutsaison möglich. Eine Aufgabe der Bruten durch die
Bauarbeiten ist nicht anzunehmen. Eine erhebliche Störung mit Auswirkungen auf den Erhaltungszu-
stand der lokalen Populationen ist somit nicht gegeben.

Durch die Umwandlung der intensiv genutzten Äcker in extensiv genutztes Grünland unter und zwischen
den Modulen ist nicht mit einer Verschlechterung des Nahrungshabitates der vorkommenden Vogelar-
ten zu rechnen.

Im Eingriffsbereich wurden Fortpflanzungsstätten der Feldlerche festgestellt. Der Verlust von mehreren
Revieren kann durch Maßnahmen zur Habitataufwertung (Maßnahme ACEF1) ausgeglichen werden.

In Ergänzung zu den Kartierungen erfolgte Ende August 2025 eine Datenabfrage bei der Hessischen
Biodiversitätsdatenbank (HEBID; Abfragezeitraum ab 2020). Der Datensatz enthält den Brutnachweis
eines Rotmilans auf einem Horst am Waldrand direkt nördlich des geplanten PV-Parks im Jahr 2020.
Bei der Großvogelkartierung für den Windpark Helgenwald im Jahr 2025 durch die BIOPLAN MARBURG

GMBH war dieser Rotmilanhorst nicht besetzt. Südlich des Eingriffsbereichs wurde im Jahr 2020 zudem
ein Rebhuhn bei der Nahrungssuche nachgewiesen. Hinweise auf weitere, zu berücksichtigende Arten
ergaben sich aus der Datenabfrage jedoch nicht. Berücksichtigt werden zudem weitere Daten mit Vo-
gelnachweisen aus dem Jahr 2025, die von Dr. Achim Zedler (NABU) zur Verfügung gestellt wurden.

Fledermäuse
Mit nur drei nachgewiesenen Arten (Kleiner Abendsegler, Fransenfledermaus und Zwergfledermaus) ist
das akustisch erfasste Artenspektrum unterdurchschnittlich. Die geringe Anzahl erfasster Arten ist je-
doch in Teilen mit dem stichprobenartigen Untersuchungsumfang zu erklären. Vor allem die Waldrand-
bereiche und Vegetationsstrukturen im Untersuchungsgebiet dürften von Fledermäusen regelmäßig als
Jagdhabitat genutzt werden. Auch die an die Eingriffsbereiche angrenzenden Mischwaldbestände sind
als Jagdhabitat für Fledermäuse zu betrachten. Das Artenspektrum in den umliegenden Waldbeständen
ist voraussichtlich höher. Der im direkten Umfeld des geplanten PV-Parks nachgewiesene Kleiner
Abendsegler ist klassischer Jäger des Offenlands und der Waldrandbereiche. Hinweise auf eine über-
durchschnittlich starke Frequentierung der Äcker ergaben sich nicht. Zudem ist die Art großräumig aktiv,
sodass einzelnen landwirtschaftlichen Flächen in der Regel keine herausragende Bedeutung als Nah-
rungshabitat zu kommt. Die Nachweise der gebäudebewohnenden Zwergfledermaus im Offenland sind
als Transferflüge zwischen den Quartieren in den umliegenden Siedlungen und den Jagdgebieten im
Wald und an den Waldrändern zu betrachten. Auch bei den Nachweisen der Fransenfledermaus handelt
es sich vermutlich um Transferflüge zwischen Jagdgebieten.

Fortpflanzungsstätten von Fledermäusen können im Eingriffsbereich ausgeschlossen werden, da keine
Gehölze oder Gebäude betroffen sind. Zudem besteht durch das Vorhaben keine Verletzungsgefahr für
fliegende Tiere.



Umweltbericht, Bebauungsplan „Solarpark Steinbach“ sowie Änderung des Flächennutzungsplanes

Vorentwurf – Planstand: 21.01.2026 30

Die Empfindlichkeit der erfassten Fledermausarten gegenüber Lärmimmissionen ist als gering und die
gegenüber Lichtimmissionen bei einer Art als hoch einzustufen. Da die Bautätigkeiten nur kurz andau-
ern und tagsüber bei Tageslicht stattfinden ist keine erhebliche Störung mit Auswirkungen auf den Er-
haltungszustand der lokalen Population gegeben.

Für einige Fledermausarten stellt die Errichtung eines PV-Parks einen teilweisen Verlust an Nahrungs-
flächen dar, doch das Umfeld bietet allen Arten weitere geeignete Nahrungshabitate, sodass eine er-
hebliche Störung, die sich auf den lokalen Erhaltungszustand auswirken könnte, bei keiner Art zu er-
warten ist.

Tagfalter
Im Bereich des geplanten PV-Parks wurden neun Tagfalter-Arten beobachtet. Die Nachweise erfolgten
im Wesentlichen entlang der Wegesäume. Seltene oder nach Roter Liste gefährdete Arten wurden nicht
festgestellt. Arten der FFH-Anhänge wurden nicht festgestellt, auch wurden keine Nahrungspflanzen
dieser Arten im Untersuchungsgebiet gefunden.

Das festgestellte Artenspektrum ist eher unterdurchschnittlich und umfasst u.a. mit den beiden Braun-
Dickkopffaltern und dem Großen Ochsenauge vorwiegend allgemein häufige Arten. Der Schachbrett-
falter kommt in der Regel nur auf artenreichem, extensiv genutztem Grünland vor und ist als wertgebend
anzusehen. Die untersuchten Flächen haben insgesamt aber keine besondere Bedeutung für die Ar-
tengruppe der Tagfalter. Vorkommen mit regionaler Bedeutung oder darüber hinaus wurden nicht fest-
gestellt.

Da die Installation von PV-Modulen mit einer Umwandlung von Acker in Grünland einhergehen wird, ist
perspektivisch mit einer Verbesserung der Habitatbedingungen für Tagfalter zu rechnen. Neben einer
extensiven Grünlandnutzung im PV-Park kann die Einrichtung von Säumen die Entwicklung der Tagfal-
terpopulationen unterstützen.

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen werden für die betroffenen Arten
Schutzmaßnahmen ergriffen, welche die möglichen Auswirkungen vermeiden oder minimieren sollen.

Maßnahmen zur Vermeidung
V1: Um das Tötungsverbot des § 44 (1), Satz 1 BNatSchG zu befolgen, darf die Baufeldfreimachung
nur außerhalb der Vogelbrutperiode, d. h. in der Zeit vom 01. Oktober bis 28./29. Februar durchgeführt
werden. Reicht die Bauzeit bis in die Vogelbrutzeit hinein oder beginnt der Bau erst während der Brut-
zeit, müssen im gesamten Eingriffsbereich ab dem 1. März bis zum Ende der Bauzeit Vergrämungs-
maßnahmen durchgeführt werden, um eine Ansiedlung von Bodenbrütern (z.B. Feldlerche) zu vermei-
den. Als Vergrämungsmaßnahme ist beispielweise geeignet:

 Ausbringung von Vergrämungsstangen mit ca. 2 m langen Stangen (oder Pfosten), an deren Spitze
ca. 1,5 m Flatterbänder angebracht werden. Die Stangen sollten in regelmäßigen Abständen von
ca. 15 m im Baufeld aufgestellt werden. Die Vergrämungsstangen können je nach Bautätigkeit leicht
verschoben werden, dürfen aber erst in Bereichen entfernt werden, in denen die Bautätigkeit abge-
schlossen ist.

 Regelmäßiges Grubbern des gesamten Baufeldes ab Ende Februar im 2-wöchigen Turnus, sodass
keine dichte Vegetation aufkommt. Die Maßnahme muss bis zum Ende der Bauzeit durchgeführt
werden.
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Es können auch alternative Vergrämungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Die Festlegung auf
eine bestimmte Vergrämungsmaßnahme sowie die Durchführung dieser sollte in Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehörde erfolgen und/oder durch eine ökologische Baubegleitung begleitet und
kontrolliert werden.

Ausgleichsmaßnahmen
ACEF1: Zur Habitataufwertung für die Feldlerche hat sich die lineare Anlage von Buntbrache- und
Schwarzbrachestreifen innerhalb oder entlang von landwirtschaftlichen Kulturen bewährt. Bezüglich der
Größe dieser Flächen wird ein Orientierungswert von 0,5 ha pro betroffenem Revier genannt. Der Min-
destumfang von Teilflächen sollte bei 0,2 ha liegen, die Breite bei streifiger Umsetzung der Maßnahme
mindestens 20 m. Eine Maßnahmenfläche sollte aus je einer Buntbrache von ca. 3/4 Breite der Fläche
und einer parallel verlaufenden Schwarzbrache von ca. 1/4 Breite der Fläche bestehen (genaue Breiten
je nach verfügbaren Arbeitsgeräten). Als Saatgutmischung der Buntbrachen kann bspw. die ganzjährige
„Feldlerchen- & Rebhuhn-Mischung“ der Firma „wildacker.de“ verwendet werden. Da die Entwicklung
der Buntbrachen stark vom Standort abhängt, sollten die Flächen in den ersten fünf Jahren einmal jähr-
lich auf Vegetationsdichte und -höhe kontrolliert werden, um die Funktion der Buntbrachen als Brutha-
bitat für die Feldlerche zu prüfen. Die Schwarzbrachen werden nicht eingesät, stattdessen sollte sie
jährlich im Februar vor der Brutsaison einmal gegrubbert werden.

Innerhalb der Grenzen des Bebauungsplanes wurden sechs Reviere der Feldlerche erfasst. Eines die-
ser Reviere befindet sich in der Nähe der Hochspannungsleitung, welche die westliche Teilfläche quert.
Da unter den Leitungen keine Module errichtet werden können, wird sich die Eignung als Bruthabitat
hier nicht verschlechtern. Potenziell vom Vorhaben betroffen sind somit fünf Reviere der Feldlerche.
Entsprechend der pauschalen Mittelwertannahme von 50 % (siehe Prüfprotokoll) müssen Maßnahmen
zur Habitataufwertung also auf mind. 1,25 ha erfolgen (0,5 ha pro betroffenem Revier x 2,5). Sollte die
Umsetzung dieser Artenschutzmaßnahme auf landwirtschaftlichen Flächen im Umfeld des geplanten
PV-Parks nicht möglich sein, würde sich eine Umsetzung im nordwestlichen Bereich des B-Plan Gel-
tungsbereiches anbieten (in diesem Bereich höhere Feldlerchendichte gemäß NABU-Daten).

Fazit
Werden die oben aufgeführten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen wie geplant durchgeführt,
wird bei keiner relevanten Art ein Verbotsbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 ausgelöst. Eine Ausnahme
gem. §45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL ist nicht erforderlich.

2.6 Natura-2000-Gebiete und sonstige Schutzgebiete
Das Plangebiet befindet sich weder in einem Natura-200 noch in einem sonstigen Schutzgebiet. Der
östliche Teilgeltungsbereich des Plangebietes grenzt im Süden und Osten an das FFH-Gebiet Nr. 5519-
305: „Basalthügel des Vogelberges im Randbereich zur Wetterau“ sowie an das flächengleiche Natur-
schutzgebiet „Hoher Stein bei Fernwald“ an. Weiterhin befindet sich in rd. 420 m südlicher Entfernung
das Naturschutzgebiet „Die Mengelshäuser Teiche“ sowie in rd. 870 m südlicher Entfernung das Land-
schaftsschutzgebiet „Auenverbund Wetterau“.
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Abb. 16: Lage des Plangebietes (weiß umrandet) zu Natura-2000-Gebieten (Quelle: NaturegViewer Hessen, Zu-
griff: 16.01.2026, eigene Bearbeitung).

Aufgrund der angrenzenden Lage zum FFH-Gebiet Nr. 5519-305: „Basalthügel des Vogelberges im
Randbereich zur Wetterau“ erfolgt nachfolgend eine Natura-2000-Prognose, d.h. eine überschlägige
Beurteilung möglicher Auswirkungen auf das FFH-Gebiet und dessen Erhaltungsziele. Die zentrale
Frage von Natura 2000-Prognosen ist, ob im Rahmen einer Planung eine erhebliche Beeinträchtigung
der festgelegten Erhaltungsziele des betreffenden Gebiets möglich ist. Bei Bestätigung, hat nach Art. 6
Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. § 34 BNatSchG eine FFH-Verträglichkeitsprüfung zu erfolgen.

 FFH-Gebiet Nr. 5519-305: „Basalthügel des Vogelberges im Randbereich zur Wetterau“

Das FFH- Gebiet Nr. 5519-305 „Basalthügel des Vogelsberges im Randbereich der Wetterau“ ist ins-
gesamt rd. 75 ha groß und befindet sich innerhalb der Gemeinden bzw. Städte Fernwald, Lich, Laubach
und Hungen. Es setzt sich aus einem Mosaik aus Halbtrockenrasen, magerem frischem bis trockenem
Mähgrünland oder Mähweiden mit lokaler Tendenz zu Übergangsgesellschaften sowie Hecken und
Streuobstbeständen zusammen. Die durch Offenland geprägten Kuppen werden im Teilgebiet „Am Wal-
lenberg bei Villingen“ durch einen naturnahen See und einen Teich mit Unterwasservegetation sowie
im Teilgebiet „Köppel bei Langd“ durch kleine temporäre Gewässer mit ihren Kleinstbiozönosen und
einen bemerkenswerten Steinbruch bereichert.
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Für das FFH-Gebiet werden folgende Leitbilder formuliert:

 Reich strukturierte Offenlandschaft mit durch Gehölzen gegliederten exponierten und durch Bewei-
dung kurzrasigen Halbtrockenrasen und Felskuppen sowie extensiv und in Stickstoff-Mangelwirt-
schaft mittels Mahd, Mähweide oder Huteweide vielfältig genutztem Frischgrünland.

 Naturnahe flache und besonnte Stillgewässer ohne Nutzung mit natürlicher Zonierung und ausge-
prägter Schwimmblatt- und Schlammboden-Vegetation als Lebensraum für die Arten Kammmolch
und Laubfrosch.

Folgende Erhaltungsziele gelten für das FFH-Gebiet:

Lebensraumtyp 6212 Submediterrane Halbtrockenrasen, LRT 8230 Silikatfelskuppen mit Pionier-
vegetation und LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen

 Zum Erhalt der genannten Offenland-Lebensraumtypen ist der Erhalt einer extensiven Nutzung auf
den Grünlandflächen als unabdingbare Grundlage zu gewährleisten. Verbrachung und Verbu-
schung sind zu vermeiden. Ungenutzte, verbrachte (Fiederzwenke) oder halbverbuschte Flächen
sind unbedingt wieder zu nutzen.

 Leitbild im LRT 6212 und 8230 und seinen Potentialflächen ist die Schafbeweidung in Hute- Schaf-
haltung. Sie ist als prioritäre Nutzung anzustreben. Schaffung von nutzbaren Einheiten für die Wan-
derschäferei.

 Entbuschung von ehemaligen LRT-Flächen, welche in den letzten 30 Jahren verbuscht sind.
 Eine Entwicklung von Flächen des LRT 6510 zu LRT 6212 ist nicht nur zu dulden, sondern explizit

an trockenen und reliefierten Standorten zu fördern.
 Für die vorgenannten Entwicklungsziele ist eine Stickstoffmangelwirtschaft ohne jegliche Düngung

besonders im trockenen Bereich die Grundlage. Durch Aushagerung werden Arten der Halbtrocken-
rasen als wertgebende Arten gefördert.

 Vermeidung und Reduktion der Pferdebeweidung. Eine reine Pferdebeweidung ist nicht konform
mit den Erhaltungszielen. Nur eine extensive Pferdebeweidung kann im Rahmen einer Mähweide
nur im LRT 6510 denkbar sein.

 Nutzungsleitbild ist im LRT 6510 allgemein die Mahd. Trotz Erschwernis bei den Teilen im Streuobst
sollte bei der Grünlandnutzung als Erhaltungsziel eine Mahd integriert sein. Nutzungsleitbild ist hier
eine Mähweide, sie ist als prioritäre Nutzung zu fördern. (Heute wird im Gebiet durch die Nutzungs-
erschwernis häufig auf reine Beweidung ausgewichen.)

 Auf heutigen Weidenutzungsflächen in Bereichen des LRTs 6510 ist generell eine Mähweidenut-
zung zu entwickeln. Eine Erweiterung und Entwicklung von Mageren Flachland-Mähwiesen (6510)
auf vielen intensiv genutzten Flächen ist von den Grundlagen her realistisch und anzustreben (HB-
Code 06.120 und 06.300). Hierfür sollten intensiv bewirtschaftete Flächen mit Extensivierungspro-
grammen gefördert werden.

 Erhalt der wertgebenden Streuobst-Strukturen. In den trockenen Bereichen sollten keine Neuanla-
gen von Streuobst erfolgen.

Lebensraumtyp 3150 Natürliche nährstoffreiche Seen

 Kein Fischbesatz und keine kommerzielle Teichwirtschaft in den Gewässern.
 Regelmäßiges Ablassen des Gewässers zur Entnahme sich selbstständig aufbauender Fischpopu-

lationen an Raubfischen und bodenwühlenden Fischen.
 Erhalt der sonnenexponierten Lage und Verhinderung der Beschattung der Gewässer.
 Erhalt der Zonierung und Strukturvielfalt.
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 Ermöglichung von sommerlichen Wasserstandsschwankungen mit Entstehung von Schlammbän-
ken.

 Einbettung des LRTs in naturnahe Kontaktbiotope (Grünland und Wald) ohne Landschaftszer-
schneidung im Umfeld.

Erhaltungs- und Entwicklungsziele für FFH-Schutzziele, welche darüber hinaus für das Netz Natura
2000 bedeutsam sind:

Triturus cristatus (Kammmolch) und Hyla arborea (Laubfrosch)

 Erhalt möglichst gut entwickelte Unterwasservegetation in den Laichgewässern.
 Erhalt oder Entwicklung völliger oder teilweise sonnenexponierter flacher Laichgewässerhabitate.
 Kein oder nur geringer Fischbesatz der Laichgewässer.
 Reich strukturierte Landlebensräume mit blüten- und insektenreichen warmen Saumbiotopen, He-

ckenstreifen und sonnenexponierten Waldränder, Feuchtwiesen, Schilfbestände, totholzreiche Wäl-
der.

 Erhalt der Unzerschnittenheit (Verkehr!) der Landlebensräume.

Bufo viridis (Wechselkröte)

 Erhalt von Steinhaufen, Schlafquartiere und Rückzugsquartiere im Landlebensraum.

Lanius collurio (Neuntöter)

 Erhalt durch von einzelnen Heckenstrukturen geprägten artenreichen Offenlandgesellschaften.

Weitere Arten der VSR-Anhänge als Nahrungs- und Gastvögel

 Vermeidung von Störungen am Gewässer für die dortige Avifauna.

Beschreibung und Bewertung der Wirkfaktoren des Planvorhabens

Durch die Umsetzung der Planung sind vor allem baubedingte Störungen durch Lärm, Staub, Licht und
Bewegung zu erwarten. Diese Störwirkungen sind lediglich auf die direkte Umgebung des Eingriffsbe-
reichs begrenzt und wirken sich nur innerhalb der Bauphase aus. Die nachfolgende Tabelle 1 listet die
relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens auf.

Tab. 1: Relevante Wirkfaktoren des Vorhabens

WIRKFAKTOR MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN
BAUBEDINGT  Gefährdung von Individuen im Baubetrieb

 Störwirkung durch Lärm, Staub, Licht, Bewegungsstörungen
 Bodenverdichtung, Bodenabtrag, Veränderung des natürlichen Bo-

denaufbaus und Bewuchses
 Kleinflächig Einschränkung Bodenwasserhaushalt und die Bodenfunk-

tionen
 Verlust von Ackerfläche, Säumen, Feldwegen
 Ggf. Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten
 Ggf. Schädigungen im Wurzelbereich
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ANLAGEBEDINGT  Bodenverdichtung, Bodenabtrag, Veränderung des natürlichen Boden-
aufbaus und Bewuchses

 Kleinflächig Einschränkung Bodenwasserhaushalt und die Bodenfunk-
tionen

 Verlust von Ackerfläche, Säumen, Feldwegen
 ggf. Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten
 Veränderung von Habitatbedingungen

BETRIEBSBEDINGT  Lärmemissionen durch Radverkehr, Personenbewegungen usw.
 ggf. zusätzliche Lichtemissionen (Blendwirkung)
 ggf. Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten durch Störungen
 ggf. Veränderung der Habitateignung

Eingriffsbewertung

 Mögliche Auswirkungen auf die FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet Nr. 5519-305: „Basalthü-
gel des Vogelberges im Randbereich zur Wetterau“

Der östliche Teilgeltungsbereich des Plangebietes befindet sich durch einen Grasweg getrennt von dem
östlich angrenzenden im FFH-Gebiet verzeichneten FFH-Lebensraumtypen LRT 6510 Magere Flach-
land-Mähwiese der Wertstufen B und C an. Weiterhin sind gemäß Grunddatenerhebung Teile des LRT
6212 Submediterrane Halbtrockenrasen sowie des LRT 8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des
Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii mit den Wertstufen B und C südlich des östli-
chen Teilgeltungsbereiches des Plangebietes verzeichnet. Aufgrund ihrer differenten Standorteigen-
schaften und des damit einhergehenden Arteninventars besteht kein Zusammenhang zwischen den
verzeichneten Lebensraumtypen und dem als Intensivacker ausgeprägten Vorhabenbereich. Im Rah-
men der Kartierung konnte kein Lebensraumtyp innerhalb des Plangebietes festgestellt werden.

Insgesamt sind keine Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen in Folge der Umsetzung der Planung
zu erwarten.

 Mögliche Auswirkungen auf die FFH-Arten im FFH-Gebiet Nr. 5519-305: „Basalthügel des Vogel-
berges im Randbereich zur Wetterau“

Innerhalb des FFH-Gebietes werden für die Arten Kammmolch, Laubfrosch, Wechselkröte und Neuntö-
ter Erhaltungsziele gelistet. Gemäß des Ergebnisberichtes sowie der Artenschutzprüfung der BIOPLAN

MARBURG GMBH (02/2025) konnten Vorkommen des Neuntöters im an das Plangebiet angrenzenden
Gehölzbestand des Schützenvereins festgestellt werden. Im Eingriffsbereich wurden bis auf die Feld-
lerche jedoch keine Fortpflanzungsstätten von anderen Vögeln festgestellt. Gemäß Artenschutzprüfung
sind nur Teilbereiche der Nahrungshabitate betroffen, sodass keine erhebliche Beeinträchtigung zu er-
warten ist. Da die Flächenversiegelung im Rahmen des Vorhabens insgesamt nur gering ausfällt, kommt
es nicht zu einem vollständigen Funktionsverlust im Bereich der geplanten PV-Anlage. Für Vogelarten,
die lediglich als Nahrungsgäste im Untersuchungsgebiet festgestellt wurden, ist keine Empfindlichkeit
gegenüber dem Vorhaben zu prognostizieren, da sie die Flächen im PV-Park weiter nutzen können und
umliegend zudem Ausweichhabitate vorhanden sind. Durch die Umwandlung der intensiv genutzten
Äcker in extensiv genutztes Grünland unter und zwischen den Modulen ist nicht mit einer Verschlech-
terung des Nahrungshabitates der vorkommenden Vogelarten zu rechnen.
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Aufgrund fehlender Habitataustattungen innerhalb des Plangebietes sind Vorkommen der Arten Kamm-
molch, Laubfrosch und Wechselkröte im Plangebiet nicht zu erwarten, sodass hier nicht von einer ne-
gativen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele dieser Arten auszugehen ist.

Fazit

Insgesamt lässt sich demnach feststellen, dass das geplante Vorhaben voraussichtlich keine nachteili-
gen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes Nr. 5519-305: „Basalthügel des Vogelber-
ges im Randbereich zur Wetterau“ hat. Eine umfassende Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung wird so-
mit nicht erforderlich.

 Naturschutzgebiet „Hoher Stein bei Fernwald“

Das Naturschutzgebiet „Hoher Stein bei Fernwald“ befindet sich in der Gemeinde Fernwald und in der
Gemarkung Garbenteich der Stadt Pohlheim im Landkreis Gießen. Es hat eine Größe von rd. 10 ha.
Zweck der Unterschutzstellung ist es, den Basaltrücken des Hohen Steins mit seinem Enzian-Schiller-
grasrasen, den mageren Glatthaferwiesen, Feuchtwiesen und Heckensäumen als Standort seltener und
bestandsgefährdeter Pflanzen- und Tierarten zu erhalten und langfristig zu sichern. Pflegeziel ist insbe-
sondere die Regeneration und Wiederausbreitung der Magerrasen und Glatthaferwiesen durch exten-
sive Schafbeweidung und sukzessive Umwandlung der nicht standortgerechten Fichtenbestände.

Fazit

Innerhalb des Plangebietes finden sich keine für die Schutzzwecke des Naturschutzgebietes relevanten
Biotop- und Nutzungstypen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass das geplante Vorhaben voraussicht-
lich keine nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzzwecke des Naturschutzgebietes hat. Im Gegenteil
kann sich die Nutzungsextensivierung der bisher (mäßig) intensiv genutzten Grünlandbestände, die
Dauerbegrünung mit extensiver Bewirtschaftung auf mindestens 70 % der Flächen innerhalb des Son-
dergebietes, insbesondere unterhalb der Solarmodule, sowie auf der Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel
„Extensivgrünland“ positive auf die unmittelbar angrenzenden Grünlandbestände auswirken.

 Naturschutzgebiet „Die Mengelshäuser Teiche“

Das Naturschutzgebiet „Die Mengelshäuser Teiche“ befindet sich in der Gemarkung Lich der Stadt Lich
und in der Gemarkung Garbenteich der Stadt Polheim im Landkreis Gießen. Es hat eine Größe von rd.
25 ha. Zweck der Unterschutzstellung ist es, die Mengelshäuser Teiche, ihre Zuläufe, die angrenzenden
Feuchtwiesen und Waldgesellschaften als Standort seltener und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten
sowie ihrer Lebensgemeinschaften zu erhalten, langfristig zu sichern und zu entwickeln. Pflegeziel ist
insbesondere die Regeneration der Feuchtwiesen, die Reduzierung des Nadelholzanteils und die Er-
haltung des natürlich abgestorbenen Holzes in den Waldbeständen.

Fazit

Innerhalb des Plangebietes finden sich keine für die Schutzzwecke des Naturschutzgebietes relevanten
Biotop- und Nutzungstypen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass das geplante Vorhaben voraussicht-
lich keine nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzzwecke des Naturschutzgebietes hat.
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Eingriffsbewertung

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das geplante Vorhaben voraussichtlich keine nachteiligen Aus-
wirkungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes Nr. 5519-305: „Basalthügel des Vogelberges im
Randbereich zur Wetterau“ hat. Eine umfassende Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung wird somit nicht
erforderlich. Bei Umsetzung der Planung sind zudem keine nachteiligen Auswirkungen auf die Natur-
schutzgebiete zu erwarten. Aufgrund fehlender räumlicher Zusammenhänge zwischen dem Land-
schaftsschutzgebiet „Auenverbund Wetterau“ und dem Plangebiet sind bei Umsetzung der Planung
keine nachteiligen Auswirkungen auf den Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ersichtlich.

2.7 Gesetzlich geschützte Biotope und Flächen mit rechtlichen Bindungen
Gesetzlich geschützte Biotope

Gemäß NaturegViewer Hessen befinden sich innerhalb des Plangebietes keine gesetzlich geschützten
Biotope. Ein Hinweis auf den nächstgelegenen gesetzlich geschützten Biotopkomplex „Magerrasen-
Komplex im NSG ‚Hoher Stein‘ an der A5“ befindet sich wenige Meter südwestlich des östlichen Teil-
geltungsbereiches des Plangebietes. In rd. 340 m nordwestlicher Entfernung zum westlichen Teilgel-
tungsbereich des Plangebietes befindet sich zudem ein Hinweis auf das gesetzlich geschützte Biotop
„Naßwiese nordöstlich Garbenteich“ (Biotoptyp: Grünland feuchter bis nasser Standorte). Im Rahmen
der Kartierung konnten keine gesetzlich geschützten Biotope festgestellt werden. Eine Beeinträchtigung
der im NaturegViewer Hessen verzeichneten Biotope bei Umsetzung der Planung ist nicht ersichtlich.

Flächen mit rechtlicher Bindung

Innerhalb des Plangebietes sind keine Flächen mit rechtlicher Bindung (Kompensationsflächen, Öko-
kontomaßnahmenflächen) vorhanden. Gemäß NaturegViewer Hessen grenzt im Westen des östlichen
Teilgeltungsbereiches des Plangebietes eine Ökokontomaßnahme „Grünland Extensivierung“ an. Zu-
dem befinden sich in rd. m westlicher Entfernung zum westlichen Teilgeltungsbereiches des Plangebie-
tes drei Kompensationsmaßnahmenflächen „Grünland Neueinsaat“, „Streuobst Neuanlage“ und „Feld-
gehölzpflanzung“. Eine Beeinträchtigung der Maßnahmen bei Umsetzung der Planung ist nicht ersicht-
lich.
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Abb. 17: Lage des Plangebietes (rot umrandet) zu den im NaturegViewer verzeichneten gesetzlich geschützten
Biotopen (Quelle: NaturegViewer Hessen, Zugriff: 16.01.2026, eigene Bearbeitung).

Abb. 18: Lage des Plangebietes (rot umrandet) zu den im NaturegViewer verzeichneten Ökokonto- und Kompen-
sationsflächen (Quelle: NaturegViewer Hessen, Zugriff: 16.01.2026, eigene Bearbeitung).
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Eingriffsbewertung

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden durch die Umsetzung der Planung weder gesetzlich ge-
schützte Biotope noch Flächen mit rechtlicher Bindung (Kompensationsflächen, Ökokontomaßnahmen-
flächen) tangiert bzw. beeinträchtigt.

2.8 Biologische Vielfalt
Der Begriff biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst laut BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ

 die Vielfalt der Arten,
 die Vielfalt der Ökosysteme und
 die genetische Variabilität innerhalb einer Art.

Diese drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Bestimmte Arten
sind auf bestimmte Ökosysteme und auf das Vorhandensein ganz bestimmter anderer Arten angewie-
sen. Die Ökosysteme werden stark durch die vorherrschenden Umweltbedingungen wie beispielsweise
Boden-, Klima- und Wasserverhältnisse geprägt. Die genetischen Unterschiede innerhalb der Arten
schließlich verbessern die Chancen der einzelnen Art, sich an veränderte Lebensbedingungen (z.B.
durch den Klimawandel), als auch an lokale Gegebenheiten anzupassen. Die biologische Vielfalt ist mit
einem eng verwobenen Netz vergleichbar, das zahlreiche Verknüpfungen und Abhängigkeiten aufweist.

Das internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt (sog. Biodiversitätskonvention) verfolgt
drei Ziele:

 den Erhalt der biologischen Vielfalt,
 die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und
 den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen.

Gemäß § 1 HeNatG wirkt das Land Hessen darauf hin, dass zur dauerhaften Sicherung der Lebens-
grundlagen die biologische Vielfalt, die Vielfalt der Lebensräume, die Artenvielfalt und die genetische
Vielfalt geschützt und wiederhergestellt werden. Wertvolle Lebensräume von Tier-, Pflanzen-, Flechten-
und Pilzarten, die vom Aussterben bedroht oder von besonderem Rückgang betroffen sind, müssen so
gesichert und entwickelt werden, dass sich die Bestände der Arten wieder erholen können.

Eingriffsbewertung

Entsprechend der Ausführungen in den vorhergehenden Kapiteln ist im vorliegenden Fall bei Durchfüh-
rung der Planung, unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen, durch
die Umwandlung der Ackerflächen in extensiv genutztes Grünland und der bereichsweisen Extensivie-
rung des vorhandenen Grünlandes auf lokaler Ebene mit einer positiven Wirkung auf die biologische
Vielfalt zu rechnen.

2.9 Landschaft
Bestandsbeschreibung

Das Plangebiet befindet sich in der Haupteinheit „Vorderer Vogelsberg“ sowie im Naturraum „Gießener
Landrücken“ (Haupteinheitengruppe-Nr. 34 „Westhessisches Berg- und Senkenland“).

Das Plangebiet ist Teil der offenen bis halboffenen Kulturlandschaft zwischen den Ortslagen von Stei-
bach und Garbenteich und umfasst überwiegend Acker- und Grünlandnutzung sowie kleinere Gehölz-
strukturen.
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Die Umgebung des Plangebietes ist geprägt durch weitere Acker- und Grünlandflächen im Süden und
Westen, durch Gehölzflächen im Norden und Osten sowie die Ortslage von Garbenteich im Südwesten.
Das Plangebiet wird durch die der Bundesautobahn BAB 5 in zwei Teilgeltungsbereiche aufgeteilt. Wei-
tere Vorbelastungen hinsichtlich des Landschaftsbildes bestehen durch die südlich des Plangebietes
befindlichen Landesstraße sowie der im Osten des westlichen Teilgeltungsbereiches befindlichen 110-
kV-Bahnstromleitung der DB Energie GmbH sowie der 110-kV-Hochspannungsfreileitung der Avacon
Netz GmbH. Südlich des westlichen Teilgeltungsbereiches befindet sich zudem entlang der L3358 eine
gewerblich genutzte Fläche. Im Westen des östlichen Teilgeltungsbereiches befinden sich angrenzend
an den Vorhabenbereich die Liegenschaften der hier ansässigen Schützenvereinigung Steinbach Gar-
benteich e.V., welche durch Gehölzflächen weitestgehend abgeschirmt wird.

Abb. 19: Blick aus dem westlichen Teilgeltungsbereich
in südliche Richtung (Aufnahme 08/2025).

Abb. 20: Blick aus dem westlichen Teilgeltungsbereich
in nordwestliche Richtung (Aufnahme 08/2025).

Abb. 21: Blick aus dem östlichen Teilgeltungsbereich auf
die Autobahn in Richtung Norden (Aufnahme 08/2025).

Abb. 22: Blick aus dem östlichen Teilgeltungsbereich
auf die Autobahn in Richtung Südwesten (Aufnahme
08/2025).

Aus nördlicher sowie östlicher Richtung ist das Plangebiet vollständig durch Waldflächen abgeschirmt
und lediglich in Teilbereichen von der Bundesautobahn aus einsehbar. Aufgrund der Gehölzbestände
angrenzend an die Autobahn gibt es hier jedoch bereits Einschränkungen der Einsehbarkeit des Plan-
gebietes. Aufgrund der leicht exponierten Lage ist der westliche Teilgeltungsbereich des Plangebietes
vor allem aus südwestlicher Richtung der Landesstraße gut einsehbar. Der südlich des Plangebietes
befindliche Gewerbebetrieb schirmt die Sicht auf das Plangebiet aus Richtung Süden ein.
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Der östliche Teilgeltungsbereich ist hingegen fast vollständig durch Gehölze abgeschirmt und lediglich
in Teilbereichen ohne angrenzende Gehölze von der Autobahn aus einsehbar. Auch aus westlicher und
nordwestlicher Richtung ist der westliche Teilgeltungsbereich aufgrund der freien Feldflur einsehbar.
Bereichsweise schränken vorhandene Gehölze die Sicht aus Richtung Westen ein.

Insgesamt befindet sich der Bereich des Plangebietes in einem sowohl durch die Autobahn, die Freilei-
tungen und den geplanten Windpark im Bereich „Am Höhlerberg“ baulich stark vorgeprägten Bereich
des Freiraums. Aufgrund dieser bestehenden Vorbelastungen ist die Bedeutung des Plangebietes für
das Landschaftsbild zusammenfassend als mittelwertig zu betrachten

Eingriffsbewertung

Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind aus verschiedenen Gründen als landschaftsbildprägend zu beur-
teilen. Zum einen stellen die Anlagen, wenn sie sich in größerem Maßstab über einige Hektar erstre-
cken, einen direkten, das Landschaftsbild beeinflussenden Faktor mit wahrnehmbarer visueller Wirkung
dar und zum anderen treten verschiedene optische Phänomene durch die Oberflächengestaltung und
den Aufbau der Module auf. Hier sind vor allem Reflexionen (bei modernen Modulen zwischen 5-8 %
des eintretenden Lichts), Spiegelungen sowie Veränderungen der Polarisation des Lichts zu nennen.
Durch die Reflexionen und Spiegelungen erhöht sich die ohnehin bestehende visuelle Wirkung um ein
Vielfaches, da die Anlagen dem Betrachtenden als wesentlich heller bzw. unter Umständen als blen-
dend auffallen. Die Auffälligkeit der Anlagen kann jedoch durch verschiedene Maßnahmen minimiert
werden, wie beispielsweise die Lage der Anlage in topographisch geeignetem Gelände (ebenes Ge-
lände statt starker Hanglage) und die Verwendung reflexarmer Oberflächen.

Im vorliegenden Fall verbleiben besonders für den westlichen Teilgeltungsbereich des Plangebietes
sichtbare Eingriffe in das Landschaftsbild. Durch die topografische Lage wird der Solarpark vor allem
aus südwestlicher, westlicher und nordwestlicher Richtung mit bereichsweisen Einschränkungen durch
vorhandene Gehölze sichtbar sein. Aus den übrigen Himmelsrichtungen ist der westliche Teilgeltungs-
bereich durch vorhandene Gehölze sowie die gewerbliche Nutzung südlich des Plangebietes nicht bis
wenig einsehbar. Der östliche Teilgeltungsbereich ist durch vorhandene Gehölze weitestgehend abge-
schirmt und lediglich bereichsweise von der Autobahn aus einsehbar.

In der Zusammenschau besteht bei Umsetzung der Planung insgesamt ein geringes (östlicher Teilgel-
tungsbereich) bis leicht erhöhtes Konfliktpotenzial (westlicher Teilgeltungsbereich) hinsichtlich des
Schutzgutes Landschaft.

2.10 Mensch, Wohn- und Erholungsqualität
Wohnen bzw. Siedlung

Das Plangebiet ist Teil der offenen bis halboffenen Kulturlandschaft zwischen den Ortslagen von Stein-
bach und Garbenteich und umfasst überwiegend Acker- und Grünlandnutzung sowie kleinere Gehölz-
strukturen. Eine Wahrnehmbarkeit des westlichen Teilgeltungsbereiches des Plangebietes ist lediglich
aus südwestlicher, westlicher und nordwestlicher Richtung mit bereichsweisen Einschränkungen durch
vorhandene Gehölze gegeben.
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Eingriffsbewertung

Immissionen in Form von Lärm werden durch den Betrieb der Anlage nicht erwartet. Es sind bei Umset-
zung der Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf die umliegenden Wohnnutzungen, die über das
bereits vorhandene Maß hinausgehen, zu erwarten. Die Gehölze südwestlich bis nordwestlich des Plan-
gebietes schirmen das Plangebiet von der benachbarten Wohnbebauung bereichsweise ab.

Erholung

Die Strukturen innerhalb des Plangebietes mit strukturarmen Intensiväckern, Grünland, Hochspan-
nungsleitungen und Masten sowie angrenzender Bundesautobahn besitzen keinen herausragenden Er-
holungswert. Vom westlichen Teil des Plangebietes besteht zwar eine Blickbeziehung in die umliegende
Landschaft, besonders in südwestliche bis nordwestliche Richtung, jedoch bleiben in diesem Teil des
Plangebietes befestigten Wege erhalten, sodass diese weiterhin von Spaziergängern oder Radfahrern
genutzt werden könnten und die umliegenden Offenlandbereiche weiterhin erreichbar sind.

Eingriffsbewertung

Für das Plangebiet ergibt sich aufgrund der Größe des Solarparks für die Dauer der Nutzung ein Eingriff
in das Landschaftsbild der mit einer Verminderung der Erholungsqualität in diesem Bereich verbunden
ist. Andererseits stehen in der Umgebung des Plangebietes weitere Offenlandflächen zur Verfügung,
welche eine Alternative für den Aspekt Erholung bieten können. Insgesamt ergibt sich für den Aspekt
Erholung, auch unter Berücksichtigung der vorhandenen landschaftlichen Vorbelastungen, eine geringe
bis maximal mittlere Bedeutung, die mit Umsetzung des Bebauungsplans beeinträchtigt werden.

2.11 Kulturelles Erbe und Denkmalschutz
Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege Hes-
sen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund
und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu
erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21
HDSchG).

2.12 Bestehende und resultierende Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle
Erbe oder für planungsrelevante Schutzgüter durch Unfälle und Katastrophen

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle
Erbe oder die Umwelt durch Unfälle und Katastrophen abzusehen.

2.13 Wechselwirkungen
Die zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich aufgrund von komplexen Wirkungszusammenhän-
gen und Verlagerungseffekten gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Diese Wechselwirkungen be-
stehen zwischen den Organismen untereinander, zu ihrer Umwelt und deren Geoökofaktoren bzw.
Ökofaktoren und dem Menschen. Die Wirkung der Planung auf die betrachteten Schutzgüter wurde in
den Kapiteln 2.1 bis 2.12, in dem für einen Umweltbericht möglichen Rahmen, abgeschätzt. In der Zu-
sammenfassung ergab sich für die Schutzgüter keine erhebliche Beeinträchtigung. Des Weiteren sind
zwischen den Schutzgütern keine strukturellen oder funktionalen Beziehungen bzw. Wechselwirkungen
ersichtlich, die bei Umsetzung der Planung in wesentlichem Maße beeinträchtigt werden könnten.
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Demnach sind bei der vorliegenden Planung keine erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ
verstärkende Wechselwirkungen im Plangebiet zu erwarten.

3. Eingriffs- und Ausgleichsplanung
Eine detaillierte Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung wird zum Entwurf des Bebauungsplans im Um-
weltbericht ergänzt.

4. Prognose über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung

Bei Nicht-Durchführung der Planung bleiben die derzeit vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen ein-
schließlich ihrer Funktionen für den Artenschutz grundsätzlich bestehen. Die derzeitigen Acker- und
Grünlandflächen werden in diesem Falle voraussichtlich auch weiterhin als landwirtschaftliche Nutzflä-
chen intensiv bewirtschaftet werden. Die Umwandlung von Acker in Grünland sowie die vorbereiteten
geringfügigen Versiegelungen und Überstellung der Fläche mit Solarmodulen sowie die damit verbun-
denen Auswirkungen auf Boden- und (Grund-)Wasserhaushalt bleiben bei Nicht-Durchführung aus.

5. Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete
Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage befindet sich in räumlicher Nähe zu dem im Bereich „Am
Höhlerberg“ vorgesehenen Windpark, der aus fünf Windenergieanlagen sowie einem kundeneigenen
Umspannwerk besteht. Beide Vorhaben liegen im Außenbereich südlich des Ortsteils Steinbach und
werden durch denselben Vorhabenträger bzw. Projektverbund entwickelt.

Durch die gleichzeitige Realisierung eines Windparks und einer Photovoltaik-Freiflächenanlage entsteht
eine zusätzliche technische Vorbelastung im Landschaftsraum. Die vertikal wirksamen Strukturen der
Windenergieanlagen und die flachen Modulreihen der PV-Fläche wirken jedoch unterschiedlich und
nehmen getrennte Funktionsräume innerhalb des Landschaftsbildes ein. Eine gegenseitige Verstärkung
der Wirkintensität ist daher nur in übergeordneten Betrachtungsdistanzen relevant, in denen beide An-
lagentypen gemeinsam wahrgenommen werden können. Insgesamt bleibt die kumulative Veränderung
auf den bereits technisch vorgeprägten Bereich entlang der Bundesautobahn BAB 5 konzentriert. Eine
kumulative Zunahme an technischer Infrastruktur ist wahrnehmbar, insbesondere aus bestimmten Blick-
richtungen im Nah- und Mittelbereich. Da der Raum bereits durch die BAB 5 sowie vorhandene Hoch-
spannungsleitungen vorbelastet ist, tritt die zusätzliche Wirkung jedoch abgeschwächt auf. Erholungs-
relevante Wege bleiben weiterhin nutzbar; eine wesentliche Einschränkung von Erholungsfunktionen ist
nicht zu erwarten.

Beide Vorhaben führen zu Flächeninanspruchnahmen im Außenbereich, jedoch mit unterschiedlichen
Nutzungsformen. Im Bereich der Freiflächen-Photovoltaikanlage wird extensiv genutztes Grünland ent-
wickelt, wodurch weiterhin bodenschonende Nutzungen ermöglicht werden. Punktuelle Versiegelungen
beschränken sich auf Anlagenfundamente sowie die gemäß Bebauungsplan zulässigen Nebenanlagen.
Die Flächeninanspruchnahme der Windenergieanlagen erfolgt im Bereich der Turmstandorte. Eine ku-
mulative Erhöhung des Versiegelungsgrades tritt nur in geringem Umfang ein. Eine weiträumige Beein-
trächtigung des Boden- und Wasserhaushalts ist nicht zu erwarten. Kumulative Auswirkungen auf den
Wasserhaushalt oder das Grundwasser ergeben sich aus der Parallelplanung nicht.
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Insgesamt ist festzustellen, dass sich durch die parallele Umsetzung des Windparks und der Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage zwar eine Verdichtung technischer Nutzungen im Außenbereich ergibt, eine
erhebliche Verstärkung einzelner Wirkfaktoren jedoch nicht zu erwarten ist. Die Vorhaben beeinflussen
unterschiedliche Funktionsräume und führen zum derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich nicht zu
erheblichen negativen kumulativen Effekten.

6. Alternative Planungsmöglichkeiten und wesentliche Gründe für die Standortwahl
Für die geplante Errichtung einer rd. 18,9 ha großen Freiflächen-Photovoltaikanlage stehen im Innen-
bereich keine hinreichend großen, zusammenhängenden Flächen zur Verfügung, zumal es sich bei
Freiflächen-Photovoltaikanlagen um Anlagen handelt, die aufgrund ihrer Größe regelmäßig im Außen-
bereich zu errichten sind. Zudem befinden sich im Gebiet der Gemeinde Fernwald in diesem Umfang
keine freien Baugrundstücke innerhalb von Gewerbegebieten.

Der vorgesehene Standort für die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage befindet sich in einem land-
wirtschaftlich benachteiligten Gebiet und es wird zwar die landwirtschaftliche Bodennutzung im Bereich
des Plangebietes künftig weitgehend ausgeschlossen, jedoch insgesamt nicht in einem für den einzel-
nen Betrieb Existenz bedrohenden Maße eingeschränkt. Hinzu kommt, dass die Errichtung und der
Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen gemäß § 2 des Gesetzes für den Ausbau
erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023) im überragenden öffentlichen In-
teresse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu
treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien nach der Wertung des Bundesgesetzgebers
als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.

Im Hinblick auf die berührten öffentlichen und privaten Belange der Landwirtschaft wird auf die Ausfüh-
rungen in der vorliegenden Begründung zum Bebauungsplan verwiesen.

7. Kontrolle der Durchführung von Festsetzungen und Maßnahmen der Planung sowie Über-
wachung der erheblichen Umweltauswirkungen

Gemäß § 4c BauGB sind die Kommunen verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf-
grund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen, um insbesondere unvorhergese-
hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen
zur Abhilfe zu ergreifen. Die Kommune soll dabei die im Umweltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b
der Anlage zum BauGB angegebenen Überwachungsmaßnahmen sowie die Informationen der Behör-
den nach § 4 Abs.3 BauGB nutzen. Hierzu ist anzumerken, dass es keine bindenden gesetzlichen Vor-
gaben hinsichtlich des Zeitpunktes und des Umfanges des Monitorings gibt. Auch sind Art und Umfang
der zu ziehenden Konsequenzen nicht festgelegt.

Im Rahmen des Monitorings geht es insbesondere darum unvorhergesehene, erhebliche Umweltaus-
wirkungen zu ermitteln. In der praktischen Ausgestaltung der Regelung sind vor allem die kleineren
Städte und Gemeinden ohne eigene Umweltverwaltung im Wesentlichen auf die Informationen der
Fachbehörden außerhalb der Gemeindeverwaltung angewiesen. Von grundlegender Bedeutung ist in-
soweit die in § 4 Abs. 3 BauGB gegebene Informationspflicht der Behörden.
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In eigener Zuständigkeit kann die Gemeinde Fernwald im vorliegenden Fall deshalb die Umsetzung des
Bebauungsplans beobachten, was ohnehin Bestandteil einer verantwortungsvollen gemeindlichen
Städtebaupolitik ist. Ein sinnvoller und wichtiger Ansatzpunkt ist, festzustellen, ob die Maßnahmen zur
Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich, wie beispielsweise der Erhalt von Gehölzen, umgesetzt
wurden (Kontrolle alle zwei Jahre durch die Gemeinde).

8. Zusammenfassung
Kurzbeschreibung der Planung: Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Sonstigen
Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ sowie die Sicherung der zugehörigen Er-
schließung und Freiflächen. Mit der Flächennutzungsplan-Änderung sollen auf Ebene der vorbereiten-
den Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung der geplanten Errich-
tung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im Bereich des Plangebietes im Zuge der Aufstellung des
Bebauungsplanes „Solarpark Steinbach“ geschaffen werden. Das Planziel der Änderung des Flächen-
nutzungsplans ist die Darstellung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ zu-
lasten der bisherigen Darstellungen.

Boden: Durch die Umsetzung der Planung gehen neben kleinflächigen Grünlandbeständen überwie-
gend Ackerflächen verloren, die einen geringen bis mittleren sowie kleinflächig hohen Bodenfunktions-
erfüllungsgrad und ein mittleres bis hohes sowie kleinflächig ein sehr hohes Ertragspotenzial aufweisen.
Teilweise ist der Boden mit einer Acker-/Grünlandzahl von > 60 bis <= 75 als besonders ertragreich
anzusprechen und für die Landwirtschaft von Bedeutung. Die Acker- und Grünlandzahlen im Bereich
des Plangebietes bewegen sich jedoch mit einem Anteil von rund 57,4 % für den überwiegenden Teil
der Flächen im Bereich von > 39 bis <= 49 EMZ (Ertragsmesszahl) sowie mit einem Anteil von 42,6 %
für den geringeren Teil der Flächen im Bereich > 50 bis <= 71 EMZ. Das flächengewichtete Mittel der
Flächen im Bereich des Plangebietes liegt bei rund 50 EMZ. Die landwirtschaftliche Nutzung ist nach
Errichtung des Solarparks weiterhin partiell (Grünland) möglich.

Die andauernden Eingriffe in den Boden beschränken sich bei Umsetzung der Planung auf die punktuell
in den Boden gerammten Metallprofile für Solarmodule sowie für die zulässigen Nebenanlagen. Berei-
che mit tatsächlichen Bodenversiegelungen bzw. Bodenbefestigungen beschränken sich, ausgehend
von vergleichbaren Anlagen, auf voraussichtlich maximal 5 % der Gesamtfläche des Sondergebietes.
Versiegelungen sind zudem in begrenztem Umfang für befestigte Zufahrten und Zuwegungen, Stell-
plätze, Fahrgassen, Baustraßen und Wartungsflächen (insgesamt 2.700 m²), Transformatorenstationen
(60 m²), Batteriespeicheranlagen (200 m²) und technische und sonstige Nebenanlagen (30 m²) sowie
temporäre Baustelleneinrichtungsflächen zulässig. Bauzeitliche Beeinträchtigungen, wie beispielsweise
das Befahren der Flächen und das Anlegen von Kabelschächten, sind voraussichtlich von kurzer bis
mittlerer Beeinträchtigungsdauer. Im Verhältnis beschränken sich die dauerhaften Eingriffe in den Bo-
den auf einen geringen Anteil im Vergleich zur Gesamtgröße des Plangebietes. Da Bodenverdichtung
sowie Auftrag/Überdeckung durch die Vorgaben der Modulbefestigung ohne flächenhafte Bodenversie-
gelung auf ein geringes Maß reduziert werden und lediglich kleinflächige Versiegelungen vorgesehen
sind, sind die Eingriffswirkungen auf das Schutzgut Boden insgesamt als gering anzunehmen. Mit
Durchführung der Planung kommt es aus Sicht des Schutzguts Boden zu einer Aufwertung der im Plan-
gebiet vorhandenen intensiv genutzten Ackerflächen durch Umnutzung zu einem Solarpark mit Grün-
landentwicklung. Weitere positive Auswirkungen auf den Boden ergeben sich durch die Nutzungsexten-
sivierung der bisher (mäßig) intensiv genutzten Grünlandbestände.
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Durch den Erhalt bestehender Gehölze sowie die Dauerbegrünung auf mindestens 70 % der Flächen
innerhalb des Sondergebietes, insbesondere unterhalb der Solarmodule, sowie im auf der Fläche für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem
Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ sowie kann die Erosionsgefahr verringert werden.

Wasser: Das Plangebiet liegt nicht in einem ausgewiesenen Heilquellen- oder Trinkwasserschutzgebiet
und tangiert zudem weder Überschwemmungs- noch Abflussgebiete. Das Plangebiet weist keine Quel-
len oder quelligen Bereiche auf. Zudem sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Die Flächen des
Plangebietes werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt und tragen zur Grundwasserneubildung
bei. Es kann von einem weitgehend funktionsfähigen Wasserhaushalt ausgegangen werden. Durch das
Vorhaben kommt es im Plangebiet zu einer geringfügigen Bodenbeeinträchtigung, insbesondere bei der
Aufstellung der PV-Anlage sowie der weiteren zulässigen Versiegelungen in Form von Zufahrten und
Zuwegungen, Stellplätze, Fahrgassen, Baustraßen und Wartungsflächen, Transformatorenstationen,
Batteriespeicheranlagen und sonstige Nebenanlagen. Zufahrten und Zuwegungen, Stellplätzen, Fahr-
gassen, Baustraßen und Wartungsflächen, temporären Baustelleneinrichtungsflächen sowie Vormon-
tage-, Lager- und Kranstellflächen sind wasserdurchlässig zu befestigen. Zudem wird festgelegt die
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ sowie mindestens 70 % der Flächen innerhalb des Son-
dergebietes, insbesondere unterhalb der Solarmodule, durch eine zweischürige Mahd oder angepasste
Beweidung als extensives Grünland zu entwickeln sind. Die geplante Dauerbegrünung der PV-Flächen
trägt dazu bei, den Oberflächenabfluss zu verlangsamen und die Bodenerosion zu mindern. Durch die
extensive Nutzung können zudem mögliche Nährstoff- und Pestizideinträge in das Grundwasser redu-
ziert werden. Die Vegetation stabilisiert den Boden und wirkt der Bildung von Fließpfaden entgegen. Da
bei Umsetzung des Vorhabens lediglich geringfügige Neuversiegelungen innerhalb des Plangebietes
zulässig sind, ist mit keinen wesentlichen Einschränkungen des Wasserhaushaltes zu rechnen. Bei der
Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen birgt das Vorhaben insgesamt ein geringes Konfliktpoten-
zial gegenüber dem Schutzgut Wasser.

Klima und Luft: Die kleinklimatischen Auswirkungen des Vorhabens werden sich bei Durchführung der
Planung vor allem auf das Plangebiet selbst konzentrieren. Je nach Modulbauweise können sich die
Modul-Oberflächen auf ca. 50-60°C erhitzen. Demnach kann mit einer gewissen Erwärmung der Luft-
schichten über den Modulen gerechnet werden. Jedoch ist, aufgrund der minimalen Erwärmung der
Moduloberflächen, ein erheblicher Einfluss auf das Mikroklima wie bei einer städtebaulichen Entwick-
lung nicht zu erwarten. Andererseits zeigten Temperaturmessungen in Solarparks auch, dass sich die
bodennahen Luftschichten tagsüber teilweise geringer erwärmen als bei Offenlandbereichen, da die
Überdeckungseffekte der Module eine Erwärmung verhindern. Nachts weisen die überstellten Bereiche
jedoch im Durchschnitt leicht erhöhte Temperaturen der bodennahen Luftschichten auf (POWROCZNIK

2005). Somit sind in den direkt unter den Modulen gelegenen Freiflächen lediglich kleinräumige Ände-
rungen der klimatisch bedingten Habitateigenschaften für Tiere und Pflanzen zu erwarten. Positiv auf
die klimatischen Gegebenheiten wirkt sich die Entwicklung und Erhaltung der Grünlandflächen und die
Festsetzung der extensiven Nutzung aus. Aufgrund der aufgeständerten Bauweise der Module kann
der Kaltluftstrom ungehindert weiter abfließen. Weiterhin sind in der Umgebung des Plangebiets weitere
ausgedehnte Freiflächen vorhanden, die zur Kaltluftentstehung beitragen. Eine erhebliche Beeinträch-
tigung klimatischer Funktionen im Bereich und im Umfeld des Plangebietes ist insgesamt nicht zu er-
warten. Die geplante Bebauung und Nutzung wird voraussichtlich keine besonderen, für die Luftqualität
entsprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge haben, sodass die Planung zu keinen erheb-
lichen Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden bestmöglichen Luftqualität
führen wird.
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Insgesamt wird das Gefährdungspotenzial, dass es zu Erosionen in Folge großer Wassermassen oder
zu einer Überflutung der Flächen im Plangebiet oder angrenzender Flächen kommt, tendenziell als ge-
ring eingeschätzt. Ein gewissen Gefährdungspotential von Bodenabtrag bei entsprechenden Regener-
eignissen kann jedoch nicht in Gänze ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Planung erfolgt durch
die Module selbst keine Bodenversiegelung, was zur Beeinträchtigung der Regenwasserinfiltration füh-
ren würde. Vielmehr verhindern die Module, dass das anfallende Niederschlagswasser direkt auf den
Boden trifft. Das Niederschlagswasser läuft zunächst an den Modulen hinab und gelangt über die Tropf-
kanten auf den Boden. Zumal unter den Modulen ausreichend Flächen für eine gleichmäßige Verteilung
des Regenwassers und eine natürliche Versickerung zur Verfügung stehen. Zur Vermeidung von Rinn-
bildungen im Bereich der Tropfkanten besteht im Vollzug des Bebauungsplanes zudem die Möglichkeit
der Vorsehung von ausreichend Lücken zwischen den Modulen (Schaffung zusätzlicher Tropfkanten)
und Berücksichtigung ausreichend Abständen zwischen den Modulreihen. Hierdurch kann Bodenerosi-
onen entgegengewirkt werden. Darüber hinaus wirken die im Bebauungsplan festgelegten Festsetzun-
gen, wie z.B. die Begrenzung der zulässigen Versiegelung sowie die Grünlandanlage und extensive
Bewirtschaftung der Flächen unterhalb sowie zwischen den Modulen eingriffsminimierend (höhere In-
filtrationsrate, höhere Oberflächenrauigkeit gegenüber dem bisherigen Intensivacker) und tragen somit
zur Reduzierung der Erosionsgefahr bei. Eine Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den
Folgen des Klimawandels ist derzeit nicht offensichtlich erkennbar.

Biotop- und Nutzungstypen: Das Plangebiet weist derzeit vorwiegend Biotoptypen geringer (Ackerfläche
intensiver Nutzungsintensität, vollversiegelte Wirtschaftswege)), mittlerer (unbefestigte, bewachsene
Feldwege, artenarme Wegsäume frischer Standorte, Grünland) bis leicht erhöhter (Gehölze) ökologi-
scher Wertigkeit auf. Eine erhöhte floristische Bedeutung fällt Teilen der Randbereiche der Äcker sowie
der Ackerrandstreifen im östlichen Teilgeltungsbereich zu, in denen Vorkommen der wertgebenden
Ackerwildkrautart Anchusa arvensis (Acker-Ochsenzunge) erfasst wurden. Die Errichtung eines Solar-
parks führt zur vollständigen Überplanung der derzeit vorhandenen Biotoptypen. Die Bereiche unter
bzw. zwischen den geplanten Solarmodulen sind als extensives Grünland zu entwickeln. Durch die An-
lage von Extensivgrünland erhöht sich die ökologische Wertigkeit der Gesamtfläche. Die Hecken und
Gebüsche frischer Standorte sowie die kleinflächige Baumgruppe im Norden des östlichen Teilgeltungs-
bereiches des Plangebietes werden zum Erhalt festgesetzt. Das geplante Vorhaben weist in der Zu-
sammenschau daher ein geringes bis mittleres Konfliktpotential gegenüber den vorhandenen Biotop-
und Nutzungstypen auf. Langfristig kann sogar von einem positiven Aspekt des Solarparks auf die Ar-
tenvielfalt ausgegangen werden, da innerhalb der derzeit intensiv genutzten, artenarmen Ackerflächen
die Anlage von extensiv genutzten Grünlandflächen vorgesehen ist. Zudem kann die Extensivierung der
bisher (mäßig) intensiv genutzten Grünlandbestände ebenfalls positive Auswirkungen auf die Artenviel-
falt haben. Der Bereich des Plangebietes ist im derzeit rechtsgültigen Regionalplan Mittelhessen 2010
als „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“ festgelegt. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Extensi-
vierung der Fläche eine Vielzahl der Funktionen regionaler Grünzüge unterstützt und verstärkt, darunter
beispielsweise die Stärkung der Biodiversität. Auf Biodiversität ausgerichtete Solarparks können insbe-
sondere die Insektenvielfalt stark erhöhen, was als Nahrungsgrundlage für Vögel und weitere Arten-
gruppen dienen kann. Überdies befindet sich der Bereich des Plangebietes in einem sowohl durch die
Autobahn, die Freileitungen und den geplanten Windpark im Bereich „Am Höhlerberg“ baulich stark
vorgeprägten Bereich des Freiraums. Die Schaffung zusätzlicher Trennwirkungen bzw. eine weitere
Zerschneidung des Freiraumes ist daher im Zuge der vorliegenden Planung aufgrund der bestehenden
baulichen Prägung und Vorbelastung nicht erkennbar.
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Artenschutzrecht: Das festgestellte Artenspektrum der Brutvögel ist insgesamt als durchschnittlich ein-
zustufen und ist charakteristisch für eine wenig strukturreiche Agrarlandschaft. Die landwirtschaftlich
intensiv genutzten Flächen werden nur von wenigen Arten als Brutplatz genutzt (Feldlerche, Dorngras-
mücke und Wiesenschafstelze). Im Eingriffsbereich wurden bis auf die Feldlerche keine Fortpflanzungs-
stätten von Vögeln festgestellt. Der Verlust von Eiern, Jungvögeln oder brütenden Altvögeln durch das
Vorhaben wird durch eine Bauzeitenregelung ausgeschlossen. Zudem besteht durch das Vorhaben
keine Verletzungsgefahr für fliegende Tiere. Der Verlust von mehreren Revieren kann durch Maßnah-
men zur Habitataufwertung ausgeglichen werden. Fortpflanzungsstätten von Fledermäusen können im
Eingriffsbereich ausgeschlossen werden, da keine Gehölze oder Gebäude betroffen sind. Zudem be-
steht durch das Vorhaben keine Verletzungsgefahr für fliegende Tiere. Die Empfindlichkeit der erfassten
Fledermausarten gegenüber Lärmimmissionen ist als gering und die gegenüber Lichtimmissionen bei
einer Art als hoch einzustufen. Da die Bautätigkeiten nur kurz andauern und tagsüber bei Tageslicht
stattfinden ist keine erhebliche Störung mit Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Popu-
lation gegeben. Die untersuchten Flächen haben insgesamt keine besondere Bedeutung für die Arten-
gruppe der Tagfalter. Vorkommen mit regionaler Bedeutung oder darüber hinaus wurden nicht festge-
stellt. Werden die oben aufgeführten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen wie geplant durchge-
führt, wird bei keiner relevanten Art ein Verbotsbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 ausgelöst. Eine
Ausnahme gem. §45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL ist nicht erforderlich.

Schutzgebiete: Das Plangebiet befindet sich weder in einem Natura-200 noch in einem sonstigen
Schutzgebiet. Der östliche Teilgeltungsbereich des Plangebietes grenzt im Süden und Osten an das
FFH-Gebiet Nr. 5519-305: „Basalthügel des Vogelberges im Randbereich zur Wetterau“ sowie an das
flächengleiche Naturschutzgebiet „Hoher Stein bei Fernwald“ an. Weiterhin befindet sich in rd. 420 m
südlicher Entfernung das Naturschutzgebiet „Die Mengelshäuser Teiche“ sowie in rd. 870 m südlicher
Entfernung das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Wetterau“. Insgesamt lässt sich feststellen,
dass das geplante Vorhaben voraussichtlich keine nachteiligen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
des FFH-Gebietes Nr. 5519-305: „Basalthügel des Vogelberges im Randbereich zur Wetterau“ hat. Eine
umfassende Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung wird somit nicht erforderlich. Bei Umsetzung der Pla-
nung sind zudem keine nachteiligen Auswirkungen auf die Naturschutzgebiete zu erwarten. Aufgrund
fehlender räumlicher Zusammenhänge zwischen dem Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Wette-
rau“ und dem Plangebiet sind bei Umsetzung der Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf den
Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ersichtlich.

Gesetzlich geschützte Biotope und Kompensationsflächen: Nach derzeitigem Kenntnisstand werden
durch die Umsetzung der Planung weder gesetzlich geschützte Biotope noch Flächen mit rechtlicher
Bindung (Kompensationsflächen, Ökokontomaßnahmenflächen) tangiert bzw. beeinträchtigt.

Landschaft: Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind aus verschiedenen Gründen als landschaftsbildprä-
gend zu beurteilen. Zum einen stellen die Anlagen, wenn sie sich in größerem Maßstab über einige
Hektar erstrecken, einen direkten, das Landschaftsbild beeinflussenden Faktor mit wahrnehmbarer vi-
sueller Wirkung dar und zum anderen treten verschiedene optische Phänomene durch die Oberflächen-
gestaltung und den Aufbau der Module auf. Hier sind vor allem Reflexionen (bei modernen Modulen
zwischen 5-8 % des eintretenden Lichts), Spiegelungen sowie Veränderungen der Polarisation des
Lichts zu nennen. Durch die Reflexionen und Spiegelungen erhöht sich die ohnehin bestehende visuelle
Wirkung um ein Vielfaches, da die Anlagen dem Betrachtenden als wesentlich heller bzw. unter Um-
ständen als blendend auffallen. Die Auffälligkeit der Anlagen kann jedoch durch verschiedene Maßnah-
men minimiert werden, wie beispielsweise die Lage der Anlage in topographisch geeignetem Gelände
(ebenes Gelände statt starker Hanglage) und die Verwendung reflexarmer Oberflächen.
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Im vorliegenden Fall verbleiben besonders für den westlichen Teilgeltungsbereich des Plangebietes
sichtbare Eingriffe in das Landschaftsbild. Durch die topografische Lage wird der Solarpark vor allem
aus südwestlicher, westlicher und nordwestlicher Richtung mit bereichsweisen Einschränkungen durch
vorhandene Gehölze sichtbar sein. Aus den übrigen Himmelsrichtungen ist der westliche Teilgeltungs-
bereich durch vorhandene Gehölze sowie die gewerbliche Nutzung südlich des Plangebietes nicht bis
wenig einsehbar. Der östliche Teilgeltungsbereich ist durch vorhandene Gehölze weitestgehend abge-
schirmt und lediglich bereichsweise von der Autobahn aus einsehbar. In der Zusammenschau besteht
bei Umsetzung der Planung insgesamt ein geringes (östlicher Teilgeltungsbereich) bis leicht erhöhtes
Konfliktpotenzial (westlicher Teilgeltungsbereich) hinsichtlich des Schutzgutes Landschaft.

Mensch, Wohn- und Erholungsqualität: Immissionen in Form von Lärm werden durch den Betrieb der
Anlage nicht erwartet. Es sind bei Umsetzung der Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf die
umliegenden Wohnnutzungen, die über das bereits vorhandene Maß hinausgehen, zu erwarten. Die
Gehölze südwestlich bis nordwestlich des Plangebietes schirmen das Plangebiet von der benachbarten
Wohnbebauung bereichsweise ab. Für das Plangebiet ergibt sich aufgrund der Größe des Solarparks
für die Dauer der Nutzung ein Eingriff in das Landschaftsbild der mit einer Verminderung der Erholungs-
qualität in diesem Bereich verbunden ist. Andererseits stehen in der Umgebung des Plangebietes wei-
tere Offenlandflächen zur Verfügung, welche eine Alternative für den Aspekt Erholung bieten können.
Insgesamt ergibt sich für den Aspekt Erholung, auch unter Berücksichtigung der vorhandenen land-
schaftlichen Vorbelastungen, eine geringe bis maximal mittlere Bedeutung, die mit Umsetzung des Be-
bauungsplans beeinträchtigt werden.

Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung: Die Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung wird zum Entwurf des
Bebauungsplans im Umweltbericht ergänzt.

Monitoring: In eigener Zuständigkeit kann die Gemeinde Fernwald die Umsetzung des Bebauungsplans
beobachten, was ohnehin Bestandteil einer verantwortungsvollen gemeindlichen Städtebaupolitik ist.
Ein sinnvoller und wichtiger Ansatzpunkt ist, festzustellen, ob die Maßnahmen zur Vermeidung, Vermin-
derung und zum Ausgleich, wie beispielsweise der Erhalt von Gehölzen, umgesetzt wurden (Kontrolle
alle zwei Jahre durch die Gemeinde).
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